
richtet sind. Für das weitere tritt ausnahmsweise
das Kriegsleistungsgesetz in Anwendung (/J Mili-
tärlasten!. In Feindesland sucht man sich durch
ein Regquisitionsverfahren zu helfen, das nur
Aussicht auf Erfolg hat, wenn es bereits von den
Etappenbehörden eingeschlagen wird. Alle Be-
darfsgegenstände der Feldarmee zuzuführen ist
Sache des Etappen= und Trainwesens, soweit
nicht die Truppen selbst die unmittelbaren Bedarfs-
gegenstände bei sich führen. Train und Etappen-
wesen ergänzen sich gegenseitig: Sache des ersten

Militärwesen (6G. Mobilmachung) — Minister, Ministerium

—4

 . die im Verzeichnis zum AVl 1868—1906

ist die Zufuhr des Bedarfs an die einzelnen Trup-
penteile vom Armeekorps abwärts: die Zufuhr
bis an die Punkte, wo das Trainwesen in Tätig-

Peit tritt, ist Sache des Etappenwesens (s. oben
5 3.

 #6. Einfluß auf die Zivilverwaltung. Abge-
sehen davon, daß die gesamte Verwaltung im Falle
der M. zur schnellen Durchführung derselben bei-
tragen muß, ist der Einfluß der M. auf einzelnen
Gebieten besonders bemerklich (Paß-, Preß-, Post-
recht usw. s. Zitate: Kirchenheim 353, Einfluß der
M. auf Prozesse s. auch 3PO#s224 und ALN 19),
vor allem jetzt auf dem Gebiete des Unterstützungs-
wesens. Die Familien der infolge der M. einge-
zogenen Mannschaften erhalten im Falle der Be-
dürftigkeit Unterstützungen. Dieser Gedanke lag
bereits dem preuß. G v. 27. 2. 50 zugrunde, das
mit dem nordd. Gv. 8. 4. 68 im Deutschen

Reiche, außer Bayern, galt. Jenem preuß. Gesetz
ist das Re v. 28. 2. 88 gefolgt. Es regelt die

Unterstützung erschöpfend. Es stellt den Anspruch
der Berechtigten und die Verpflichteten fest. Die
Unterstützung ist keine durch die „Armenpflege“
gewährte. Den Anspruch auf Unterstützung haben
die Ehefrau und die Kinder unter 15 Jahren, ferner
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 42 ff, EtappenOv.3. 9. 87 (vglI. KabTv. 21. 2. 89, welche

die EtappenOvon1872 aufhebt). Zu 46: R v. 28. 2. 83

(Motive Drucks. des RThI. Sess. 1887/I8 Nr. 15. Stner

S 110 ff, 633 ff, 717 f0. 80 1 221.

Literatur: Fehlt fast vollständig. Val de Homme

de Courblere, Militärverwaltung (1882) S 107 ff. 174, 232,

268. G. Meyer 2 S52, 180; Kirchenheim, StR.

353; Frölich, Verwaltung des Heeres“ 1, 310 ff.—

Ueber Einzelheiten der Verwaltung (Gebührnisse, Waffen-

schärfung, Dienstsiegel, Kleinbahnenbenutzung, Urlaub usw.

S 252 angefuühr-

ten Erlasse).— G. Lehmann, Die M. von 1870/71.

1905. v. Kirchenheim.

Minister, Ministerium

A. Rechtslage im allgemeinen S 877—839

B. Einzelne Ministerien S 889—895

A. Die Rechtslage im allgemeinen. Die Minister-
verantwortlichheit.

# 1. Begrisf und Bezeichnungen.

I. Die einzelnen Minister und Ministerien.

s 2. a) Rechtliche Stellung. b) Organi-

 sation. 4 3. Zahl und Zuständigkeit. 1 4. Innere Ein-

.–

Kinder über 15 Jahren, Geschwister und Ver-
wandte aufsteigender Linie, sofern sie von dem
Eingezogenen unterhalten wurden, oder das Be-
dürfnis nach erfolgtem Diensteintritt hervortrat,
unter gleichen Voraussetzungen Aszendenten der
Ehefrau und Kinder derselben aus früherer Ehe,
niemals entferntere Verwandte (Stief= und
Schwiegerverwandte) geschiedene Frauen, unehe-
liche Kinder. Höhe der Unterstützung für die Frau
von Mai bis Oktober monatlich 6, sonst 9 Mk., für
alle übrigen monatlich 4 Mk. Verpflichtet zur
Leistung sind die Lieferungsverbände (reise),
1Militärlasten § 3. Eine besondere Kommission
entscheidet über Notwendigkeit, Art und Höhe
der Unterstützung; für die Kommission gelten event.
die Grundsätze, die für die korporative Vertretung
des betr. Kreises maßgebend sind. Gewährung
der Unterstützung kann auch in Naturalien und
meist in halbmonatlichen Raten erfolgen. Fortfall
der Unterstützung nur infolge von Fahnenflucht

und härterer als sechsmonatlicher Gefängnisstrafe,
nicht von Kriegsgefangenschaft und Tod. Im
letzten Falle wird die Unterstützung gewährt, bis
die Formation, der der Ernährer angehörte, auf
Friedensfuß zurückgeführt wird, sofern nicht
Bewilligungen nach dem R v. 27. 6. 71 ein-

treten (+ Militärversorgung S 8491.
Wegen der Einwirkungen der M. auf das

Verkehrswesen # Militärlasten 5 3 (oben S 873),
ferner X Eisenbahnen, Kleinbahnen.

Ouellen: Im allgemeinen sekret.

Qisterband 1887, 134.

Vgal. ABBl Re-

Zu ### 2, 3: WehrD1 121, HeerO

richtung.— c)h Funktionen. 4 5. Leitung der Ver-

waltungodepartements. 1 6. Mitwirkung bei Akten des

Staatsoberhauptes. — 1 7.

Entlassung.

II. Das Staatsministerium (Gesamtministerium).

3 8. Allgemein. 19 Organisation. 1 10. Funktionen.

III. Ministernerantwortlichkeit.

* 11. a)Ueberhaupt. v) Im engeren Sinne.

5 12. Rechtsquellen. 1 13. Juristische Natur. # 14. Gegen-

stand. 1 15. Ankläger. 16. Gerichtshof. 3 17. Verfahren.

4 18. Strafen. 1 19. Begnadigung.

d) Ernennung und

§ 1. Begriff und Bezeichnungen.
I. Der Ausdruck „Minister“, welcher ursprüng-

lich jeden Diener (Beamten) bezeichnen konnte,
hat allmählich im staatlichen Sprachge-
brauch (anders im kirchlichen) eine auf gewisse
Kategorien von hohen Beamten beschränkte
Anwendung erhalten. Gegenwärtig werden als
„Minister“ vorzugsweise die Staatsbeamten be-
zeichnet,welcheunmittelbar unter dem
Monarchen (bezw. dem Präsidenten der
Republik) die einzelnen sachlich geschie-
denen Zweige der Staatsgeschäfte zu leiten
haben. In den konstitutionellen Mo-
narchien kommt als wesentliches Begriffsmerkmal
hinzu die diesen obersten Beamten sowohl für
ihre eigenen Amtshandlungen als für die ihrer
Mitwirkung bedürfenden Handlungen des Staats-
oberhauptes obliegende Verantwortlich-
keit gegenüber der Volksvertre-
tung. Insbesondere in den deutschen König-
reichen wird durch die Bezeichnung „Staats-

minifster der staatliche Beruf dieser Beamten
bezw. die Verschiedenheit ihrer rechtlichen Stellung

gegenüber anderen Personen, denen der MinTitel
zukommt (s. II), hervorgehoben. Der Geschäfts-
kreis des Min (Staats Min) sowie die Behörde,
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an deren Spitze derselbe steht, heißt „Mini-
sterium" („Staatsministerium"). Als Staats-
ministerium wird aber auch in zahlreichen
deutschen Staaten bezeichnet das, entweder aus-
schließlich oder wenigstens hauptsächlich,) aus den
Vorständen der einzelnen Ministerien gebildete
Kollegium(GesamtMin), welches wesent-
lich dazubestimmt ist, neben und gegenüber der
Geschäftsverteilung unter die verschiedenen Mini-
sterien die Einheit der Staatstätigkeit zu
sichern (s. zö 8—10). ««

II. Für den Begriff bezw. die rechtliche Stellung
der Min in den konstitutionellen deutschen Staaten
ist weder diese Bezeichnunng noch auch der
Titel „Staatsminister“ entscheidend.

1. Einerseits kommt denjenigen Beamten, welche
die rechtliche Stellung eines Min ein-
nehmen, nicht immer der Titel „Staatsmini-
ster“ oder auch nur der einfache Min Titel zu. So
führt in mehreren deutschen Staaten (Baden,
Hessen, Sachsen-Weimar usw.) lediglich der Prä-
sident des Gesamt Min (s. 89 11) den Titel „Staats-
minister“, während den übrigen verantwortlichen
Departementsvorständen auch der (einfache) Min-
Titel nicht oder nur kraft besonderer Verleihung
zukommt. Auch in Württemberg haben die verant-
wortlichen Departementschefs nicht notwendiger-
weise den Titel eines Staats Min oder Min (VuU
5#P 51, 52; VG v. 1. 7. 76 a 1). Als eine Modi-

fikation des regelmäßigen MinBegriffs aber
ist es anzusehen, daß in einigen deutschen Klein-
staaten ein Staats Min (Miny) als verantwort-
licher Leiter der gesamten Staatsgeschäfte fungiert
(vgl. § 2 1).

2. Andererseits kommt der Titel „Minister“
bezw. „Staatsminister“ vielfach Personen zu, auf
welche die oben (1) gegebene Begriffsbestimmung
durchaus nicht anwendbar ist. Als „bevoll-
mächtigte Minister' (Ministres pléni-
potentiaires) werden die Gesandten der zweiten
Rangklasse, als „Ministerresidenten“
(Ministres résidents) die Gesandten der dritten
Rangklasse bezeichnet. Der Titel „Minister“ pflegt
dem Vorstande der Angelegenheiten des landes-
herrlichen Hauses zuzukommen, auch wo das
„Hausministerium" nicht den Charakter
einer Staatsbehörde trägt ( Landesherrliches
Haus § 5). Mitgliedern des Gesamt Min, welche
nicht an der Spitze eines Verw Departements
stehen, wird zuweilen der Titel eines Min (Staats-
Ming)erteilt—sog.MinisterohnePorte-
feuille (unten 56 9) im Gegensatz zu den sog.
Fachministern. Ueber das „Ministerium für
Elsaß-Lothringen“ § 2 1 a. E.

I. Die einzelnen Minister

a) Rechtliche Stellung der Minister

## 2. In den modernen konstitutionellen Mo-
narchien haben die Min eine besondere sowohl
verwaltungsrechtliche als ver fas-
sungsrechtlicheAufgabeund Stellung.

I. Seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts
sind allmählich, nach dem Vorgange Frankreichs, in
fast sämtlichen Staaten europäischer Gesittung
für die Organisation der Zentralverwaltungsbe-
hörden das Realsystem und das Bureau-

system maßgebend geworden. Die Gesamtheit
der staatlichen Verw Geschäfte ist gemäß dem sach-
lichen Zusammenhang in eine Anzahl größerer
Gruppen zerlegt und die oberste Leitung jedes
dieser Departements für das ganze Staatsgebiet
unter dem Staatsoberhaupte einem einzelnen —

regelmäßig als Min bezw. Staats Min bezeichneten
(vgl. &amp; 1 II) — Staatsbeamten zugewiesen. Diese
verwaltungsrechtliche Organisa-
tion hatte auch in den deutschen Ländern teil-
weise schon vor Einführung der konstitutionellen
Einrichtungen Geltung erlangt (so in Bayern
1799 bezw. 1806, in Württemberg 1806, in Baden
1809, in Preußen 1808 bezw. 1810). In anderen
deutschen Staaten ist eine solche Ministerial-
organisation der Verwaltung erst in Verbindung
mit dem Uebergang zum Konstitutionalismus er-
folgt (so im Großh. Hessen 1821, in Sachsen 1831).
In den Staaten der ersteren Kategorie hat im
Verlauf der konstitutionellen Entwicklung eine
Weiterbildung des Min Instituts in den unter II
zu bezeichnenden Richtungen stattgefunden. Nur
eine unvollkommene Ausgestaltung hat die ver-
waltungsrechtliche Seite der Ministerialorgani-
sation in mehreren kleinen deutschen Staaten er-
halten, in welchen ein Min die Leitung der
gesamten Staatsgeschäfte unmittelbar unter dem

Staatsoberhaupte in seiner Hand vereinigt. Auch
das Deutsche Reich hatfür die Leitung der
seiner allgemeinen Kompetenz unterliegenden An-
gelegenheiten nur einen verantwortlichen Vor-
stand unmittelbar unter dem Kaiser, den Reichs-
kanzler (VI. Ebenso hat für die elsaß-lothrin-
gischen Angelegenheiten im wesentlichen nur der
Statthalter (y] eine der Stellung eines verant-
wortlichen Min analoge Stellung, während das
„Ministerium für Elsaß-Lothringen“ eine zu seiner
Unterstütung bezw. Vertretung bestimmte Be-
hörde ist ( Elsaß-Lothringen 3 31.

II. Die verfassungsrechtliche
deutung der Au— * K#
in zwei, eng miteinander zusammenhängenden
Grundsätzen: J

1. Der konstitutionelle Monarch ist (regelmäßi
durch Vorschrift der V) in derpersönlichen Vöig
nahme von Staatsakten beschränkt durch das Er-
fordernis einer selbständigen Mitwir-
kung (wenigstens) eines Ministers (§ 6).

2. Die Min sind nicht nur, wie die übri
Staatsbeamten, für ihre amtliche Tätigkeit #em
Monarchen verantwortlich, sondern sie haben auch
eine — regelmäßig auf sie beschränkte— Ver-

ant wortlichkeit gegenüber der
Volksvertretung sowohl für ihre Mit-

hiirbng bei der Regeten des Staatsober-auptes a ür ihre eigene Verwäätigkei
 umh. gteit

Vermöge ihrer Stellung im VerwOrgani
bilden die einzelnen Min rechtlich das *r7 —
glied zwischen dem Monarchen und allen
mit Funktionen des betreffenden Dienstzweiges
betrauten Behörden. Vermöge ihrer ver-
fassungsrechtlichen Stellung sind die Min ver-
mittelndes Organ zwischen dem Monar-
chen und der Volksvertretung. So
stehen dieselben im Mittelpunkte des gesamten
Staatslebens, wenn auch in Unterordnung unter

den Herrscher.
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b) Organisation der Ministerien

g 3. Zahl und Zuständigkeit der Ministerien.
I. Im allgemeinen ist es Sache des Monar-

chen, kraft seiner Organisationsge-
walt Ministerien zu errichten und ihre
Zuständigkeit zu bestimmen. Jedoch
ist die Zahl und der allgemeine Wirkungskreis der
Ministerialdepartements in mehreren deutschen
Staaten durch Gesetz (Vü) fixiert: so in Sachsen
Vus 41; in Württemberg VlU #56 (aber die dort
festgesetzte Zahl der VerwtDepartements kann
nach a 1 VG v. 1. 7. 76 durch einfaches Gesetz

geändert werden); in Sachsen-Weimar, Olden-
burg usw. durch einfaches Gesetz. In Preußen,
Bayern, Baden, Hessen dagegen beruht die Or-
ganisation der Ministerialdepartements wesentlich
auf landesherrlicher Verordnung. Vielfach sind
aber auch in den Staaten der letzteren Kategorie
durch besondere Gesetze einzelnen Ministerien be-
stimmte Geschäfte zugewiesen worden. Ob zur
Abänderung solcher Bestimmungen bei einer durch
landesherrliche Verordnung erfolgenden Aende-
rung der Zahl bezw. der Ressorts der Ministerien
ein Gesetz erforderlich ist, läßt sich nicht allge-
mein sondern nach Sinn und Zweck der betreffen-
den gesetzlichen Bestimmung entscheiden (so auch
Gneist, Gesetz und Budget 81; er beschränkt aber
m. E. zu sehr den Kreis der Fälle, in welchen die

gesetzliche Zuweisung an ein bestimmtes Min
nicht als Zuweisung an das Ministerialdeparte-
ment aufzufassen ist, zu welchem jeweils die
bezügliche Abteilung von Geschäften gehören
wird). Selbstverständlich ist ferner, daß wenn
durch die Kompetenzfestsetzung der Rechtszustand
der Untertanen berührt wird, insbesondere ihnen
neue Pflichten auferlegt werden sollen, dies nur

durch Gesetz geschehen kann. Endlich ist das
Budgetrecht des Landtags eine Schranke für die
Ausübung der landesherrlichen Organisationsge-
walt auch in Beziehung auf die Zahl der Mini-
sterien.

II. Als naturgemäß erscheint im allgemeinen
die Verteilung der Staatsgeschäfte an fünf
bezw. sechs Ministerien: für das Innere,
für die Justiz, für die auswärtigen Angelegen-
heiten, für das Heerwesen (den Krieg), für die
Finanzen; in Staaten mit einer beträchtlichen
Kriegsmarine tritt ein Min für diese hinzu. In
größeren Staaten zweigen sich insbesondere von
dem MinInn weitere Ministerien ab: für Unter-
richt und Kultus, für Landwirtschaft, für Handel
und Gewerbe usw. In kleinen Staaten dagegen
wird die Zahl der Ministerien regelmäßig ver-
ringert. Für die Organisation in den deutschen
Einzelstaaten ist auch der Uebergang wichtiger
Funktionen auf das Reich bedeutsam geworden.
Ein Kriegs Min (X|] haben gegenwärtig nur noch
diejenigen Einzelstaaten, welche nicht durch Mili-
tärkonvention auf eigene Militärverwaltung ver-
zichtet haben (Preußen, Bayern, Sachsen, Würt-
temberg). Ein besonderes Min lediglich für
die auswärtigen Angelegenheiten gibt es nur noch

mit der Leitung eines anderen Min (in Würt-
temberg wenigstens des nicht zu den Staats-

–

in Preußen (mit einer auf die Beziehungen zum
Deutschen Reiche, zu den anderen deutschen Glied-
staaten und zum Papste beschränkten Kompetenz),
in Sachsen und in Württemberg, und auch in
den beiden letzteren Staaten ist der Min der aus-

wärtigen Angelegenheiten gegenwärtig zugleich

ministerien zählenden Haus Min) betraut, während
der preußische Min der auswärtigen Angelegen-
heiten zugleich deutscher RK ist.

Einzelheiten vgl. unten B (S 889).
In den größeren deutschen Einzelstaaten be-

stehen gegenwärtig solgende Ministerial-
departements (Ministerien):

1. In Preußen s bildet noch jetzt die
Grundlage für die Ministerialorganisation die
v. 27. 10. 1810, welche, im Anschluß an das Publi=

kandum v. 16. 12. 1808, fünf Ministerien anordnet:

für Inneres, Finanzen, Justiz, Auswärtiges
Krieg. Von dem Min Inn wurde durch KabO v.
3. 11. 1817 das Min der geistlichen, Unterrichts-

 nund Medizinalangelegenheiten abgesondert; die
letzteren sind aber durch Erl v. 30. 11. 1910 an das

Min Inn zurück übertragen. Durch Erl v. 17. 4. 48
wurde ein besonderes Min für Handel, Gewerbe
und öffentliche Arbeiten errichtet, welches aber
durch Erl v. 7. 8. 78 und Gv. 13. 3. 79 in zwei
Ministerien, das für Handel und Gewerbe und
das der öffentlichen Arbeiten, geteilt worden ist.
Für Landwirtschaft wurde durch Erl v. 25. 6. 48
ein besonderes Min gegründet, welchem durch
Erl v. 7. 8. 78 und G v. 13. 3. 79 auch die Do-

mänen und Forsten zugewiesen sind. Das durch
Erl v. 16. 4. 61 errichtete Marine Min ist, infolge
des Ueberganges der Kriegsmarine I#| auf das
Reich, durch eine Reichsbehörde ersetzt worden
(Kaiserl. Erl v. 1. 1. 72).

2. In Bayern #I! wurde durch V v. 2. 2.
1817 eine Einteilung in fünf Ministerien — des

Kagl Hauses und des Aeußeren, der Justiz, des
Innern, der Finanzen, der Armee (später Kriegs-
Min genannt) — vorgenommen. Die Form.=

V v. H. 12. 1825 beließ es bei dieser Gestaltung.
Vorübergehend wurde 1847, definitiv 1849 (Vv.
16. 3. 49) ein besonderes Min Inn für Kirchen und
Schulsachen geschaffen. Das 1848 errichtete be-
sondere Min für Handel und öffentliche Arbeiten
wurde 1871 wieder aufgehoben, 1903 aber ein

neues Min für Verkehrsangelegenheiten geschaf-
fen.

3. In Sachsen hat dieVuU##81 sechs Mini-
sterialdepartements vorgeschrieben: der Justiz, der
Finanzen, des Innern, des Krieges, des Kultus,
der auswärtigen Angelegenheiten.

4. Ebensobestehen in Württemberg [JInach
der VU 56 sechs Ministerien: der Justiz, der aus-
wärtigen Angelegenheiten, des Innern, des
Kirchen= und Schulwesens, des Kriegswesens, der
Finanzen.

5. In Badens'I#bestehen gegenwärtig nach der
V. v. 19. 5. 1911 vier Ministerien: das Min des

Großh. Hauses, der Justiz und des Auswärtigen;
das Min Inn; das Min der Finanzen; das Min
des Kultus und Unterrichts.

6. Im Großherzogtum Hessenl“ bestehen
gegenwärtig drei Ministerien: das des Innern,
das der Justiz und das der Finanzen. Die aus-

wärtigen Angelegenheiten und die Angelegenhei-
ten des großherzoglichen Hauses sind dem Staats-
Min(Präsidenten des Staats Min) zugewiesen.

# 4. Innere Einrichtung der Ministerien.
Hiefür ist das Bureausystem maßgebend.
Dem einzelnen Min pflegt ein mehr oder weniger
zahlreiches Hilfspersonal beigegeben zu sein: ein
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Unterstaatssekretär (in Preußen); Abteilungsdirek-
toren; Räte und Hilfsarbeiter; die erforderlichen
Kanzleibeamten. Der Min kann die Erledigung
von weniger erheblichen Geschäften den einzelnen
Abteilungen überlassen; er ist aber trotzdem be-
rechtigt, jederzeit in jeder solchen Angelegenheit
selbst die Entscheidung zu treffen. Auch wenn eine
kollegialische Beratung der Abteilungsdirektoren.
bezw. von Räten des Min oder der Mitglieder
einer Abteilung des Min unter Leitung des Min
stattfindet, verbleibt doch regelmäßig diesem allein
die Entscheidung. Ausnahmsweise ist für gewisse
Angelegenheiten eine kollegialische Beschlußfassung
des Min vorgeschrieben (so in Baden für gewisse
Disziplinarfälle).

c) Funktionen der Minister

#+ 5. Leitung der einzelnen Verwaltungs-
departements. I. Naturgemäß hat der Min in
der Regel sich nicht mit den Einzelheiten der
Verwaltung zu befassen, sondern nur die Ver-
waltung einnerhalb seines Departements zu
leiten (s. insbesondere den Eingang der preuß.
KabO v. 3. 11. 1817 und die bayer. Form.Vv.
9. 12. 1825 § 20). Zum Teil sind ihm als dem
Haupte des betr. Departements bestimmte Befug-
nisse durch besondere Rechtssätze beigelegt und dann
vielfach auch näher normiert, zum Teil fließen seine
Befugnisse aus seiner oben bezeichneten Aufgabe.
Insbesondere stehen ihm als Ausflüsse sei-
ner Leitungsge walt folgende Rechte
zu:

1. Allen ihm untergeordneten Behörden und
Beamten Anweisungen über die formelle Behand-
lung ihrer Geschäfte zu geben.

2. Den ihm untergebenen Behörden für die
Ausführung der Gesetze und Verordnungen bezw.
für ihre Tätigkeit innerhalb der bestehenden
Rechtsordnung (sowohl allgemeine als besondere)
Anweisungen zu erteilen, sofern nicht die betr.
Behörde in bezug auf den Inhalt ihrer Ent-
schließungen unabhängig gestellt ist.

3. In letzter Instanz die Verw Sachen seines De-
partements zu entscheiden, sofern sie nicht unter die
Zuständigkeit der Gerichte oder Verw'Gerichte (/7v. «

sem persönlich vorzunehmenden Staatsakte.fallen, oder nicht die oberste Entscheidung einem
anderen Verworgan, insbesondere einem Kolle-
gium, zugewiesen ist.

4. Die Aufsicht über sämtliche Behörden und
Beamten seines Ressorts zu führen, womit regel-
mäßig eine Disziplinargewalt [M über diese Beam-
ten verbunden ist.

Departementsminister einander ne-

bengeordnet. Hieraus ergeben sich folgende
Beschränkungen der Leitungsgewalt des
einzelnen Ministers:

1. Der Min kann nicht nur keine Funktion,
die durch Rechtssatz dem Monarchen ausschließ-
lich zur persönlichen Ausübung vorbehalten ist,
ausüben ( Landesherr § 31, sondern es steht
auch dem Monarchen frei, sich selbst die Vornahme
gewisser Kategorien von Akten oder einzelner Akte
vorzubehalten, sofern sie nicht durch Gesetz dem
Min übertragen ist. Der Min hat ferner seine
Funktionen nach den ihm vom Monarchen ge-
gebenen, nicht verfassungs= bezw. gesetzwidrigen,
Anweisungen auszuüben; ebenso kann der Monarch
nach seinem Ermessen Amtshandlungen des Min

von seiner vorherigen Genehmigung abhängig

—————

machen. In Preußen sind gewisse ministerielle
Akte allgemein an die vorher eingeholte Geneh-
migung des Königs gebunden durch die V v.
27. 10. 1810; in Sachsen bestimmt § 5 Vv. 7. 11.

31, daß die Ministerien in allen Sachen, welche
bisher zur königlichen Entschließung vorzulegen.
waren, auch ferner die königliche Entschließung
einzuholen haben.

Der Min kann sich jedoch der Ausführung des
von ihm nicht gebilligten landesherrlichen Befehls
durch das Verlangen seiner Entlassung entziehen;
ebenso kann er seine Entlassung fordern, wenn
einem von ihm für notwendig gehaltenen Akte die
beantragte landesherrliche Genehmigung verwei-
gert wird (vgl. K 7 I).

2. Wenn eine Angelegenheit in die Ressorts
mehrerer Ministerien fällt, so haben letztere
zu deren Erledigung zusammenzuwirken. Können
sie sich nicht einigen, so ist die Sache regelmäßig
an das Gesamt Min zu bringen; in Bayern an
den König, welcher nach Vernehmung des Staats-
rats entscheidet (V v. 3. 8. 79 § 7). Das Gesamt-

Min hat aber überhaupt die Uebereinstimmung
zwischen den VerwErundsätzen der verschiedenen
Ministerien zu erhalten (unten 3 81 und § 10 II).

#s 6. Mitwirkung bei den Akten des Staats-
oberhauptes. I. Naturgemäß sind die Vorstände
der einzelnen Verw Departements auch die Be-
rater des Staatsoberhauptes für die von die-

haben daher die landesherrlichen Negande. Sie
vorzubereiten und die erforderlichen Anträge bei
dem Landesherrn zu stellen. Dies gilt insbe-
sondere auch für die dem Landtag zu machenden
landesherrlichen Vorlagen. In den konstitutio-

nellen Staaten ist aber die Mitwirkung der Min
5. Dagegen eine Befugnis, Rechtsverordnungen

zu erlassen, kommt den Min an sich nicht zu.

Eine allgemeine Ermächtigung zum Erlaß von Pol-
Verordnungen (NI, soweit solche überhaupt zulässig
sind, für das ganze Staatsgebiet oder für einen
Teil desselben (in Bayern für einen RegBezirk)
ist ihnen durch die Gesetzgebungen Bayerns,
Württembergs, Badens erteilt; dagegen sind in
Preußen ministerielle Pol Verordnungen nur auf
Grund besonderer gesetzlicher Delegation statthaft
(LVGO 136).

II. Wenn auch der Min rechtlich als das Haupt
des einzelnen Verw Zweiges erscheint, so ist er
doch andererseits dem Träger der gesamten
Staatsgewalt, dem Monarchen, unter-
geordnet:und sind die verschiedenen

bei den Reg andlungen des Staatsoberhauptes
eine rechtlich notwendige; durch diese.
soll, in Verbindung mit der Verantwortlichkeit
der Min gegenüber der Volksvertretung, einMiß-
brauch der Staatsgewalt von seiten des rechtli
unverantwortlichen Staatsoberhauptes verhindert

.113.7. Die juristi e Form, durch wel

die verantwortliche Mitwirkung der Mirch mwelche
und zugleich konstatiert wird, ist die Gegen-
zeichnung (Kontrasignatur) der landesherr-
lichen Erlasse.

1. Der Regel nach bedürfen alle Akte, welche
der Landesherr persönlich in Ausübung der
Staatsgewalt vornimmt, der ministeriellen Gegen-
zeichnung (preuß. Vl a#45; bayer. G, die Verant-



wortlichkeit der Min betr., v. 4. 6. 481), a 4;

sächs. VU #§ 43; württ. VUI 8 51; bad. VUu 8678g;
hess. V v. 28. 5. 1821). Die verschiedenen Aus-
drücke, deren sich die Verfassungen bezw. Gesetze
zur Bezeichnung der kontrasignaturbedürftigen
Akte des Landesherrn bedienen („Regierungs-
akte“, „Regierungsanordnungen", „Verfügungen
in Regierungsangelegenheiten", „Verfügungen,
welche die Staatsverwaltung betreffen“, „Ver-
ordnungen und Verfügungen, welche sich auf die
Regierung und Verwaltung des Landes beziehen“),
sind gleichmäßig in dem eben bezeichneten Sinn
zu verstehen. Eine allgemein — auch ohne aus-

drückliche verfassungsmäßige oder gesetzliche Sank-
tionierung — anerkannte Ausnahme von dem

Erfordernis der Kontrasignatur bilden jedoch die-
jenigen Befehle des Landesherrn, welche er kraft
seiner militärischen Kommandogewalt an die dieser
untergebenen Personen erläßt (J Armeebefehl;
abweichend Marschall von Bieberstein, der an-
nimmt, daß es sich hier nicht um eine Ausnahme
von idem verfassungsmäßigen Erfordernis der
Kontrasignatur, sondern nur um eine Anwendung

der unbedingten Gehorsamspflicht der Personen
des Soldatenstandes gegenüber Dienstbefehlen
ihrer Vorgesetzten handelt). Dagegen bedarf der
Monarch, in Ermangelung abweichender Bestim-
mung (solche enthält das oldenburg. St'yGv. 1852,
a 12 &amp; 5), der ministeriellen Gegenzeichnung auch
für die Ernennung und Entlassung von Min
(a. A.: Zöpfl, v. Gerber usw.), und es erscheint
als unzulässig, daß der neue Min selbst seine
Ernennung kontrasigniere (a. A.: G. Meyer,
v. Rönne, Seydel, v. Sarweyh). Für die Verleihung
von Orden ((Cund anderen Auszeichnungen muß
die ministerielle Gegenzeichnung als erforderlich
gelten (X Landesherr &amp;# 5 unter 51.

2. In der Regel genügt die Gegenzeichnung
eines Min (bezw. Departementsvorstandes);
nur ausnahmsweise ist die Gegenzeichnung meh-
rerer Min (so von 3 Min bei geheimen Ausgaben

in Sachsen, Vu §&amp; 90 Abs 2) oder aller Mit-
glieder des Staats Min (so bei Notverordnungen
in Sachsen, Bl § 88 Abs 2; vgl.'über Preußen
unten § 10 III 1 b) erforderlich. Als vorzugsweise
zur Gegenzeichnung berufen erscheint derjenige
Min, in dessen Geschäftskreis der Akt einschlägt,
bezw. wenn mehrere Ministerialdepartements sach-
lich beteiligt sind, jeder der betr. Min. Nach der
württ. VU # 51 und dem bayer. G v. 4. 6. 48

a 4 ist aber die Gegenzeichnung des bezw. der
Departementschefs, in dessen bezw.

deren Geschäftskreis die königliche An-
ordnung fällt, rechtliches Erfordernis (a. A. Sar-
wey, Württ. Staatsr., 2 J§ 92 Anm. 4); dieselbe
Bedeutung hat wohl auch die Bestimmung der
sächs. Vl § 43, daß die königlichen Verfügungen
von dem Vorstande eines Ministerialdepartements,

welcher bei der Beschlußnahme wirksam gewesen
ist, gegenzuzeichnen seien (vgl. sächs. V v. 7. 11. 31
§+ 5 Abfs 4, nach welcher in Behinderungsfällen
des „betreffenden“ Chefs die Gegenzeichnung nur
von einem hierzu durch den König beauftragten
Vorstand eines anderen Ministerlaldepartements

geschehen kann).

1) Wenn im folgenden daz bayer. Gv. 4. 6. 48 ohne

weiteren Zusatz zjitiert wird, ist immer das G, betr. die

Minister (Ernennung, Entlassung)

Verantwortlichleit der Minister, gemeint.

v. Stengel-Fleilschmann, Wörterbuch 2. Aufl. II.
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3. Die Gegenzeichnung erfolgt durch Mit-
unterschrift der von dem Landesherrn per-
sönlich zu unterfertigenden Urkunde. Damit ist
zugleich die Schriftlich keit zum rechtlichen
Erfordernis der landesherrlichen Reg Akte, soweit
denselben rechtliche Wirkungen zukommen sollen
(s. unten 5), erhoben.

4. Die Gegenzeichnung hat im konstitutionellen
Staate nicht nur und auch nicht hauptsächlich die
Bedeutung einer Beglaubigung der Echtheit und
Ernstlichkeit der landesherrlichen Willenserklärung.
Vielmehr soll durch dieses Erfordernis dem Willen
des Landesherrn eine Schranke gesetzt wer-
den. Hieraus, sowie aus der Verantwortlichkeit,
welche der Min durch die Gegenzeichnung über-
nimmt (unten #&amp;# 14 1), folgt, daß der Min nicht
unbedingt verpflichtet ist, auf Befehl des Monar-
chen zu kontrasignieren; vielmehr hat er die Gegen-
zeichnung der landesherrlichen Ausfertigung zu
verweigern, wenn er überzeugt ist, daß diese eine
Gesetzesverletzung oder eine Beeinträchtigung des
Landeswohls enthält (ausdrücklich bestimmt durch
das bayer. G v. 4. 6. 48 J 7). Dem Monarchen
ist die erforderliche Freiheit des Handelns insbe-
sondere gegenüber ungegründeten Bedenken eines
Min gewahrt durch die Befugnis, ihn jederzeit
zu entlassen (§ 7 II).

5. Der Mangel der erforderlichen ministe-
riellen Gegenzeichnung bewirkt die Ungültig-
keit oder wenigstens die Unvollziehbar-=
keit des landesherrlichen Aktes (die preuß. Vl.
à 44 —der die RV a 17 gefolgt ist — macht die

Gültigkeit, die sächs. VUl § 43 die Verbindlichkeit,
das bayer. Gv. 4. 6. 48 a 4 und die bad. Vl.

67gx die Vollziehbarkeit des Erlasses von der
Kontrasignatur abhängig). a 5 des bayer. G v.

4. 6. 48 bestimmt außerdem, daß derjenige Staats-
beamte, welcher den Vollzug einer ohne ministe-
rielle Gegenzeichnung ergangenen Reg Anordnung
auf sich nimmt, sich des Mißbrauchs der Amtsge-
walt schuldig macht. Jedenfalls haften überhaupt
diejenigen Beamten, welche einen nicht kontra-
signierten landesherrlichen Befehl zum Vollzug
bringen, für die zu diesem Behuf von ihnen vor-
genommenen Handlungen, ohne durch Berufung

gar ihre dienstliche Gehorsamspflicht geschützt zuein.

d) Ernennung und Entlassung (Pensio-
nierung) der Minister

# 7. In der Bestimmung der Personen der
Min ist der Landesherr grundsätzlich frei; anderer-
seits ist niemand verpflichtet, die besonders verant-
wortliche Stellung eines Min zu übernehmen
oder darin zu verbleiben.

I. Die Ernennung der Min, wie regel-
mäßig der Staatsbeamten überhaupt, steht dem
Landesherrn zu (das Recht des Königs, die Min
zu ernennen, ist in der preuß. Vl # 45 neben
dem in a 47 anerkannten generellen Aemterbe-

setzungsrecht des Königs besonders hervorgehoben).
Die allgemeinen rechtlichen Erfordernisse für Er-
langung eines Staatsamts gelten auch in bezug
auf die Min Stellen. Dagegen ist die Ernennung
zum Min nicht an eine bestimmte Vorbildung
oder an das Bestehen einer Prüfung gebunden.
In Bayern kann die Führung eines Min nur
einem Staatsrate im ordentlichen Dienste über-
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tragen werden (G v. 4. 6. 48 a 1); jedoch ist eine
gleichzeitige Ernennung zum ordentlichen Mit-
gliede des Staatsrats und zum Min nicht ausge-
schlossen. In Sachsen müssen nach Vl § 41 Abs 3
der Kultus Min und wenigstens zwei andere Min

evangelischer Konfession sein.
Ueber das Erfordernis der ministeriellen Gegen-

zeichnung der Min Ernennungen oben §&amp; 6 II 1.
II. Die Entlassung bezw. Pensio-

nierung der Min. 1. Da der Min in besonde-
rem Maße des landesherrlichen Vertrauens be-

darf, so steht die Enthebung der Min von
ihrer Stelle dem Landesherrn jederzeit frei (vgl.
insbesondere das württ. VG v. 1. 7. 76 a 2).

Andererseits aber ist es eine natürliche Folge
der den Min gegenüber dem Landtage obliegen-
den Verantwortlichkeit, daß sie, wenigstens soweit
diese Verantwortlichkeit in Frage kommt, durch-
aus nicht genötigt sind, wider ihren
Willen das Min Amt weiter zu führen. (Ausdrück-
lich bestimmt das bayer. Gv. 4. 6. 48 a 3, daß die
Bitte um Enthebung unbedingt dann erfüllt wer-

den muß, wenn sie sich darauf gründet, daß der
König in „wichtigen“ Reg Angelegenheiten die Rat-
schläge des Min nicht annehmen zu können glaubt.

Tragweite zu; vgl. Seydel, St Ri 2, 303 Anm. 6).
Unabhängig von dem Willen sowohl des Lan-

desherrn als des Min kann eine Entfernung des
letzteren aus dem Amte stattfinden insbesondere
durch gerichtliche Verurteilung auf Grund einer
MinAnklage (unten 5&amp; 18 II); dagegen sind die
Min wenigstens in den deutschen Staaten recht-
lich nicht verpflichtet, infolge eines Mißtrauens-
votums von seiten der Volksvertretung bezw. einer
Kammer von ihrem Amte zurückzutreten.

2. Die Gesetzgebungen sind größtenteils bemüht
gewesen, die Unabhängigkeit der Min in der
Führung ihres Amtes sowie hinsichtlich eines etwai-
gen Entlassungsgesuches durch besondere peku-
niäre Zusicherungen für denFall ihres
Ausscheidens aus dem Amte bezw. Staatsdienste
zu schützen. Nach dem preuß. G v. 31. 3. 82 a I

l sind die Pensionsansprüche der aus dem Staats-
dienste ausscheidenden Min nicht an die Voraus-

setzung eingetretener Dienstunfähigkeit gebunden.
Nach dem bayer. Gv. 4. 6. 48 kommt dem Min

sofort nach seiner Ernennung ein unentziehbarer
Standesgehalt von wenigstens 3000 fl. zu. Aehn-
lich hat das württ. BeamtenGv. 28. 6. 76 a 48

nebst Novelle v. 1. 8. 07 den Min unbedingt eine

Pension von mindestens 7000 Mk. zugesichert. In
Sachsen, in Baden und in zahlreichen kleineren
Staaten gilt die Enthebung von dem Min Amt
als zeitweise Versetzung in den Ruhestand.

II. Das Staatsministerium (Gesamtministerium)

##8. Im allgemeinen. I. Die Verteilung der
Staatsgeschäfte an die verschiedenen Ministerien
kann leicht zur Geltendmachung widerstreitender
Richtungen in den verschiedenen Zweigen der
Staatstätigkeit sowie zu ungenügender Berück-
sichtigung der allgemeinen politischen Gesichts-
punkte führen. Gegenüber diesen Gefahren soll,
neben der persönlichen Einwirkung des Monarchen
als des obersten Organs für die Ausübung der
gesamten Staatsgewalt, jemeinsame Be-
ratung bezw. Beschlußfassung der

Minister

Minister über einheitliche Reg Grundsätze und
über wichtige Angelegenheiten, insbesondere solche
von einer nicht auf das einzelne Departement be-
schränkten Bedeutung, Schutz gewähren. Das
Kollegium der Minister bezw. ver-
antwortlichen Departementschefs, denen zuweilen
noch andere Personen als Mitglieder hinzutreten
(+91), heißt „Staatsministeriu m“ (so
in Preußen, Württemberg, Baden, Hessen), im
Königreich Sachsen „Gesamtministerium“, in
Bayern „Gesamtministerium“ oder „Gesamt-
staatsministerium“ oder „Ministerrat".

II. Das Institut des Staats Min hat in den
größeren deutschen Staaten, mit
Ausnahme Bayerns, allmählich eine wesentlich
gleichmäßige Ausbildung erlangt.

In Preußen hat das 1808 in Aussicht ge-
nommene, durch Kab-O v. 3. 6. 1814 geschaffene
und durch KabO v. 3. 11. 1817 in seinen Funk-
tionen näher bestimmte Staats Min durch die
VUuU und durch die neuere konstitutionelle Gesetz-
gebung weitere Befugnisse erhalten, und seine all-
gemeine Bedeutung ist auch infolge der verringer-
ten Wirksamkeit des Staatsrats J| sehr gewachsen.

u In Sachsen wurde zugleich mit der Errichtung
Dem Ausdruck „wichtig“ kommt keine sachliche von Einzelministerien das Gesamt Min durch die

Vuv. 4. 9. 31 als „die oberste kollegiale Staats-

behörde“ (§ 41) angeordnet und mit wichtigen
Funktionen ausgestattet; eine nähere Normierung
erhielt sein Wirkungskreis durch die V v. 7. 11. 31
unter 4 G. In Baden, woschon das Organi-
sations-Ed. v. 26. 11. 1809 ein Staats Min er-

richtet hatte, ist dessen Zuständigkeit allmählich
vielfach erweitert worden. In Hessen hat das
durch die V v. 28. 5. 1821 geschaffene Staats-
Min insbesondere durch die V v. 22. 8. 74 und

v. 15. 3. 79 eine weitgehende Ausdehnung seines
Wirkungskreises erhalten. Iu Württem-
berg, wo die Vul (§ 54 ff) den Geheimen Rat

als oberste den König beratende Staatsbehörde
mit sehr ausgedehnter Zuständigkeit konstituierte,
ist erst durch VG v. 1. 7. 76 ein Staats Min
gebildet, auf welches ein großer Teil der Funk-
tionen des Geheimen Rats übertragen wurde. In
Bayern dagegen, wo dem bereits 1817 ange-
ordneten Gesamt Min durch die Form.Vv. 9. 12.
1825 §§S 114—116 nur ein sehr unbestimmter
Wirkungskreis zugewiesen war, sind auch gegen-
wärtig Zusammentritt und Wirksamkeit des Min-

Rats durchaus dem Ermessen des Königs anheim-
gestellt (Kgl Entschließung v. 25. 3. 48 Ziff. II);
als die hauptsächlich zur Beratung des Königs in
wichtigen Angelegenheiten berufene Behörde er-
scheint dort fortdauernd der Staatsrat.

5 19. Organisation. I. Mitglieder des
Staats Min sind durchgängig die Vorstände sämt-
licher einzelner Fachministerien. Zur Teilnahme
an den Beratungen bezw. Abstimmungen des
Staats Min können aber auch andere Personen
berufen sein. Hierher gehören vor allem die sog.
Min ohne Portefenille, deren amtliche Wirk-
samkeit, abgesehen von etwaiger Vertretung der
Reg Politik in den Verhandlungen der Volksver-
tretung, lediglich in der mit den Departements-
Min gleichberechtigten Mitwirkung in den Sit-
zungen des Staats Min besteht (in Sachsen ist aber
die Ernennung solcher Min durch die Vu a 41

ausgeschlossen; ebenso in Württemberg durch das
Vv. 1. 7. 76 a 1). In Preußen pflegen die Vor-



Minister (Gesamt-Ministerium)

stände einzelner hoher Reichsämter, auch wenn
sie nicht zugleich ein preußisches Fach Min leiten,
zu Mitgliedern des Staats Min ernannt zu werden

(gegenwärtig haben diese Stellung der Staats-
sekretär des Innern und der Staatssekretär des
Reichsmarineamtes). Der Präsident des Staats-
rats ist in Preußen nach der V v. F. 12. 1827 befugt,

den Versammlungen des Staats Min beizuwohnen,
aber ohne Stimmrecht. Die dem Staats Min zur
Vorbereitung der Geschäfte beigeordneten Beam-
ten (in Preußen ein Unterstaatssekretär und drei
vortragende Räte, in Mürttemberg nach a 5
B0 v. 1. 7. 76 bis auf weiteres vom König hierzu

beauftragte Mitglieder des Geheimen Rats) haben
in den Sitzungen zu erscheinen und Vortrag zu er-

statten, ohne daß ihnen Stimmrecht zuläme (ins-
besondere württ. V von 1876 à 5 Abf 3). Ebenso

können andere Beamte, namentlich Abteilungs-
direktoren und Räte der Ministerien, zu den

Sitzungen zugezogen werden, haben aber in der
Regel kein Stimmrecht. In Hessen sind alle in
den Ministerien angestellten Räte sowie ein dem
StaatsMin beigegebener Rat Mitglieder des
Staats Min, jedoch ohne Stimmrecht.

II. Den Vorsitz imStaat=Min führt der
Landesherr, sofern er an der Beratung teil-

nimmt. Die Sitzungen, in denen dies nicht der Fall
ist, leitet ein Präsident des Staats-
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ministeriums, welchem allein in Baden und
Hessen sowic in einigen kleineren Staaten der Titel
„Staatsminister“' zukommt (oben &amp;+ 1 II 1); in
Preußen fungiert in Vertretung des Präsidenten
ein Vizepräsident des Staats Min oder, wenn ein

solcher nicht ernannt ist, der dienstälteste Min. In
Preußen und Hessen braucht der Präsident nicht
an der Spitze eines Verw Departements zu stehen;
dagegen kann in Bayern, Sachsen, Württemberg
und Baden nur einer der Fach Min mit dieser
Stellung betraut werden. Die Beschlüsse des

Staats Min werden mit Stimmenmehr-
heit gefaßt, ohne daß dem Präsidenten ein er-
höhtes Stimmengewicht zukäme (in Baden gibt
bei Stimmengleichheit seine Stimme den Aus-
schlag).

Die formelle Leitung der Geschäfte des Staats-
Min steht dem Präsidenten auch außerhalb der
Sitzungen zu; daneben hat er in Preußen einzelne
besondere, auf das Ganze der Staatstätigkeit be-
zügliche Funktionen (obere Leitung der General=
ordenskommission, der Staatsarchive, des Gesetz-
sammlungsamts), in Hessen die Leitung der aus-
wärtigen Angelegenheiten und der Angelegen-
heiten des landesherrlichen Hauses (oben §&amp; 3 II 6).
Innerhalb ihrer Departements sind die übrigen
Min regelmäßig unabhängig von dem Min Präsi-
denten; in Hessen jedoch sind ihm alle wichtigen
Maßregeln sämtlicher Ministerien, soweit dieselben
nicht vor das Staat- Min gehören, zur vorherigen
Kenntnisnahme und Billigung vorzulegen. In
Preußen hatte die (nicht publizierte) KabOv.
8. 9. 52 die Ressort Min verpflichtet, sich über alle
Verw Maßregeln von Wichtigkeit vorher mit dem
Min Präsidenten zu verständigen, und auch ihren
amtlichen Verkehr mit dem König der Kontrolle
des Min Präsidenten unterworfen. Nach der Ent-
lassung des Fürsten Bismarck (1890) ist aber diese
KabOaufgehoben und durch eine neue, ihrem
Wortlaut nach nicht bekannte, Anordnung ersetzt
worden, die den amtlichen Verkehr der EinzelMin

mit dem König keiner Erschwerung unterwirft
(O. Hintze S 491—92).

5* 10. Funktionen. I. Das Staats Min hat in
der Regel, auch wenn in seinem Schoße eine Ab-
stimmung stattfindet, nuur veratende Funk-
tionen. Der Monarch ist, wenn es sich um
einen von ihm persönlich vorzunehmenden Akt
handelt, an dic von der Mehrheit des Staats Min

(oder sogar von diesem einstimmig) vertretene
Meinung rechtlich nicht gebunden, sondern kann
sich auch von dieser abweichend und insbesondere
für die Ansicht der Minderheit entscheiden; das
gleiche gilt hinsichtlich seiner Genehmigung ander-
weitiger Beschlüsse des Staats Min, soweit eine
solche erforderlich ist (in Baden bedarf jeder Be-
schluß des Staats Min der Zustimmung des Groß-
herzogs; in Hessen kann im Fall eines Dissenses
unter den stimmberechtigten Mitgliedern des
Staats Min jedes derselben die Entscheidung des
Großherzogs anrufen). Aber auch der einzelne
Min ist in seinem Wirkungskreise an den Mehr-
heitsbeschluß des Staat-Min in der Regel
rechtlich nicht gebunden (anders in Sachsen ge-
mäß VU § 41 Abs 2). Eine tiefgreifende Mei-
nungsverschiedenheit innerhalb des Staats Min
oder zwischen dem Monarchen und einem Teil
oder sogar der Gesamtheit der Min wird allerdings
naturgemäß zum Ausscheiden der in der Minder-
heit gebliebenen bezw. nicht mit der Entscheidung
des Monarchen übereinstimmenden Min oder zur
Auflösung des derzeitigen Min führen.

In einzelnen Beziehungen haben
die Gesetzgebungen dem StaatsMin nach au-
ßen hervortretende Funktionen
zugewiesen (unten III). In der Mehrzahl dieser
Fälle hat das Staats Min rechtlich wirksame Ent-
scheidungen abzugeben; zuweilen ist seine in die
Oeffentlichkeit tretende Mitwirkung für Akte des
Landesherrn oder des Regenten erforderlich oder
es liegt ihm die geschäftliche Vermittlung zwischen
dem Landesherrn und dem Landtage ob.

II. Abgesehen von Bayern sind die Ange-
legenheiten, in betreff deren das Staats-
Min Rat zu erteilen hat, durch Gesetz oder
Verordnung näher bestimmt. Ueberall kann der
Landesherr auch in bezug auf andere Gegenstände
ein Gutachten des Staats Min verlangen.

1. In Preußen hatte nach der KabO vom
3. 6. 1814 das Staats Min allgemeine Gegenstän-
de und solche, wo die Ressorts ineinandergrei-
fen und eine gemeinschaftliche Ueberlegung erfor-
derlich ist, zu beraten. Die KabOv. 3. 11. 1817
hat dies näher dahin spezialisiert, daß folgende
Gegenstände vor das Staat-- Min gehören:

a) Alle Entwürfe zu Gesetzen oder allgemeinen Verord-

nungen (auch Militäreinrichtungen, „insofern sie das Land

angehen“);

b) die Vorschläge für die Ernennung gewisser Kategorien

von höheren Beamten (Oberpräsidenten, Reg Präsidenten,

Präsidenten der oberen Justizkollegien, Direktoren, Ober-

sorstmeister und mit diesen gleichen Rang habenden Beam-

ten);

c) Die Verw Rechenschaften der Oberpräsidenten für das

abgelaufene Jahr und die Verw Pläne derselben für das

künftige Jahr, die monatlichen sog. Zeitungsberichte der Re-

gierungen, periodische Uebersichten vom Zustande der Ge-

neralkassen und die Etats der Genecral- und Provinzialhaupt-

kassen, soweit sie die laufende Berwaltung betressen (die

einzelnen Min selbst haben von Zeit zu Zeit allgemeine Ueber-
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sichten der ihnen anvertrauten Geschäftszweige zur Kennt-

nis des Staats Min zu bringen);

d) abweichende Ansichten zwischen den einzelnen Ministern.

Nach der KabOv.15. 2. 1816 Nr. 2 sollen auch die allge-

meinen Maßregeln und Einrichtungen der Landgestüte und

die darin zu treffenden Beränderungen imStaats Min be-

raten werden.

2. In Bayern bestimmt die FormationsVv.
9. 12. 1825 S§ 114 und 115, daß in den wichtigsten
Gegenständen der Vollziehung, wenn diese den
Wirkungskreis mehrerer oder aller Ministerien be-
rühren, die Min zu einer Konferenz zusammen-
treten sollen, aber nur mit Genehmigung des
Königs, und in anderen besonderen Fällen bloß
auf Anordnung von seiten des Königs (vgl. auch
die Kal Entschließung v. 25. 3. 48 Ziff. II). Im
Fall einer Regentschaft (Miedoch bildet das Staats-
Min den Regentschaftsrat, dessen Gutachten der
Regent in allen wichtigen Angelegenheiten einzu-
holen verbunden ist (Vu Tit. II &amp; 19).

3. In Sachsen sind dem Gesamt Min durch die
Vv. 7. 11. 31 4 G zugewiesen:

a) Die Begutachtung der Gesetzentwürfe, insoweit die-

selbe nicht an den Staatsrat gewiesen wird, und die Bera-

tung über das Staatsbudget, dessen Zusammenstellung je-

doch dem Finanz Min zukommt;
b) alle anderen wichtigen, nicht ausschließend in den Be-

reich eines einzelnen Ministerialdepartements gehörigen, auf

innere ober auswärtige VBerhältnisse bezüglichen Landes-

angelegenheiten;
e) Differenzen der Ministerien unter sich;

d) geeignetenfalls Begutachtung der über einzelne Min

bei dem König eingehenden Beschwerden (vol. Bu # 140).

Im Fall einer Regentschaft Jl bildet das Ge-
samt Min den Regentschaftsrat, dessen Gutachten
der Regent in allen wichtigen Angelegenheiten ein-
zuholen hat (VuU &amp; 14).

4. In Württemberg unterliegen nach dem
VGv. 1. 7. 76 àa 6 der Beratung durch das Staats-

ministerium:
a) alle allgemeinen Angelegenheiten, namentlich Ver-

fassungsangelegenheiten, Erlaß von Gesetzen und allgemei-

nen Berordnungen, Abänderung der Territorialeinteilung,

Organisation der Behörden, die Normen der Staatsverwal-

tung und sonstige, die Staatsverwaltung im allgemeinen

betreffenden Fragen, die allgemeinen Verhältnisse des

Staates zu den Religionsgesellschaften, alle wichtigeren Ver-

hältnisse zu anderen Staaten;

b) alle ständischen lauf den Landtag bezw. eine Kammer

bezüglichen) Angelegenheiten;
c) alle Angelegenheiten, welche die Beztehungen zum

Deutschen Reiche betreffen.
Bei der Publikation von Gesetzen muß die vorgängige

Vernehmung des Staat--Min angeführt werden (V v.

1. 7. 76 a 8, vgl. mit &amp; 172 Abs 6 Vu v. 25. 9. 1819).

5. In Baden hat das Staats Min den Großher-
zog zu beraten insbesondere hinsichtlich

aller dem Landtag zu machenden Vorlagen; der Erlassung

landesherrlicher Verordnungen, Organisation der Staats-

behörden, Anstellung, Versetzung, Zuruhesetzung der Staats-

diener; der Abgabe der badischen Stimme in Reichsange-

legenheiten. «

In der Praxis tritt bei allen Regierungshand-
lungen des Großherzogs eine Mitwirkung des
Staatsministeriums ein.

6. In Hessen gehören vor das Staats Min nach
der V v. 15. 3. 79:

diejenigen Gegenstände, bei denen sämtliche Ressorts

Iinteressiert sind, oder bel denen die beiden zunächst inter-

l
i

essierten Ressorts sich nicht vereinigt haben, oder die zwar

nur ein Ressort berühren, aber von dem betr. Ministerial-

vorstande oder demStaatsMin für so wichtig oder schwierig
gehalten werden, daß ihre Beratung im Staats Min gewünscht
wird. Unter den besonders bezeichneten Angelegenheiten,

die der Beratung durch das Staats Min unterliegen, find
hervorzuheben die Vorschläge wegen Anstellung und Ent-

lassung der höheren Staatsdiener sowie aller richterlichen

Beamten, und die Beziehungen zum Reiche.

III. Die nach außen hervortreten-
den und wirksamen Befugnisse
des Staatsministeriums sind in den
verschiedenen deutschen Staaten in bezug auf
Gegenstand und Bedeutung sehr verschieden und
beruhen auf sehr zerstreuten Normen.

1. In Preußen:
a) Wenn die Wahl eines Regentens#|I

erforderlich ist, hat das Staats Min die Kammern
zu diesem Zwecke zu berufen und provisorisch bis
zum Antritt der Regentschaft von seiten des Er-
wählten die Regierung zu führen (Vu. a 57).
In jedem Falle (auch wenn der nächste regierungs-
fähige Agnat die Regentschaft gemäß a 56 der
Vu übernommen hat) ist das bestehende
(also in seiner Zusammensetzung einstweilen nicht
zu ändernde) gesamte Staats Min für alle Re-
gierungshandlungen des Regen-
ten bis zu dessen Eidesleistung verantwortlich
(Vu a 58), bis dahin haben also auch sämtliche
Mitglieder des Staats Min alle Erlasse des Re-
genten gegenzuzeichnen.

b) Notverordnungen auf Grund des
à 63 der Vu können nur „unter Verantwortlich-
keit des gesamten Staatsministeriums“ erlassen
werden. Es ist also für eine Notverordnung nicht
nur ein vorheriger zustimmender Beschluß des
Staats Min, sondern auch (und zwar richtiger An-
sicht nach für ihre Gültigkeit) die Gegenzeichnung
sämtlicher Mitglieder des Staats Min erforderlich.

e) DemStaats Min kommt (trotz RV a 68 noch)
zu die Erklärung des Belagerungs zu-
standes INI im Fall eines Aufruhrs, sowie die

Außerkraftsetzung gewisser Artikel der Verfas sungs-
urkunde während des Belagerungszustandes oder
auch ohne solchen im Falle eines Krieges oder
Aufruhrs (G v. 4. 6. 51 §§ 2, 5, 16).

d) Die Auflösung kommunaler
Vertretungen erfolgt durch eine königliche
Verordnung auf Antrag des Staats Min (ins-
besondere StOf. d. östl. Prov. v. 30. 5. 53 §. 79;

88 13, 12.12 "r # S v. 29. 6. 73. Anders jedoch die LGOf.d. ö
v. 7. 91 &amp; 142). f sil. Prov.

e) Das G v. 3. 6. 76, betr. die evangelisc
Kirchenverfassung in den acht älteren Wushellche
der Monarchie, hat eine Reihe wichtiger Akte
der Kirchengewalt von der Zustimmung
des Staats Min bezw. von einer Erklärung des
Staats Min, daß von Staats wegen nichts (nach
der Nov. v. 28. 5. 94: ob von Staats wegen

etwas) dagegen zu erinnern sei, abhängig gemacht.
f) Nach dem G v. 21. 7. 52 ist das Staats-

Min oberste Disziplinarbehörde U
über die nichtrichterlichen Beamten
ebenso nach dem G v. 17. 6. 98 über die Privat-
dozenten.

8) Das Staats Min istvorgesetzte Dien st-
behörde für mehrere ihm unmittelbar unter-
geordnete Staatsbehörden (v. Rönne 3, S 78
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bis 80. Weggefallen ist der Kgl Gerichtshof für
kirchliche Angelegenheiten, dagegen hinzugekommen
die Ansiedelungskommission (X) für Westpreußen
und Posen).

2. In Bayern sind dem Staats Min nur in
sehr geringem Umfange nach außen hervor-
tretende Funktionen zugewiesen. Insbesondere
hat es nach Tit. II § 12 Vl die Urkunde, durch
welche der König für den Fall der Minderjährig-
keit seines Nachfolgers den Reichsverweser er-
nannt hat, nach Ableben des Königs öffentlich
bekannt zu machen. Ein Recht der Entscheidung
ist dem Staats Min durch das G v. 8. 8. 78 a 47

in Fällen der Enteignung (7] für Zwecke der Lan-
desverteidigung gegeben. Nach G v. 18. 8. 79a 4

Abs 4 ist die Geschäftsordnung des Gerichtshofs
für Kompetenzkonflikte dem Staats Min zur Be-
stätigung vorzulegen.

3. Im Königreich Sachsen hat das Staats Min:
a) Im Fall der Notwendigkeit einer Regent-

schaft ld| den Zusammentritt des Familienrats
zu veranlassen (Vll &amp; 11);

b) den geschäftlichen Verkehr zwischen der Re-
gierung und dem Landtag bezw. den einzelnen
Kammern zu vermitteln (VuU # 132, 133, vgl.
auch §&amp; 115 Abs 4);

IP) über schriftliche Beschwerden der Untertanen,
welche von den Ständen ihm überwiesen werden,
zu beschließen (Vu § 111);

d) in den Fällen, in denen die Auflagen für
den notwendigen Staatsbedarf einseitig durch den
König ausgeschrieben werden, die betr. Verord-
nung zu erlassen (Gv. 5. 5. 51 515);

e) in den gesetzlichen Fällen den Kriegszustand
[J Belagerungszustand)] zu erklären und gewisse
Vorschriften der Verfassungsurkunde bezw. der Ge-
setze außer Kraft zu setzen (Gv. 10. 5. 51 88 13ff);

f) über Beschwerden gegen Mißbrauch der kirch-
lichen Gewalt zu beschließen (Vu #8 58);

g) über die Notwendigkeit von Enteignungen F]
in den gesetzlich nicht bestimmten Fällen zu ent-
scheiden (Vu K 31).

h) Endlich unterstehen gewisse Behörden un-
mittelbar dem GesamtMin (Otto Mayer 256).

4. In Württemberg hat das VG v. 1. 7. 76
à 8 demStaatsMin einige Funktionen, welche
bisher dem Geheimen Rate zustanden, über-
wiesen: so insbesondere die geschäftliche Vermitt-
lung zwischen dem König und den Ständen
(Vu 9/ 126) und die Erteilung von Auskunft an
die Stände über den Gegenstand von Beschwerden,

für welche diese sich verwenden (Vll § 38). Ferner
ist das Staats Min unmittelbar vorgesetzte Dienst-
behörde gegenüber dem Verwöerichtshofe, dem
Disziplinarhofe und dem Kompetenzgerichtshofe,
sowie gegenüber den württembergischen Bundes-
ratsbevollmächtigten.

5. In Baden ist das Staats Min nach Vu
6#75 dasjenige Organ, das die Regierung gegen-
über den Kammern formell zu vertreten hat.
Ferner hat es in letzter Instanz zu beschließen über
Beschwerden von Staatsangehörigen wegen Ver-

letzung verfassungsmäßiger Rechte (VBuU #67 Abs 2),
sowie über Rekurse in Verw Sachen (Verfahrens-
Ov. 31. 8. 84 § 36). Aber in diesen wie in zahl-
reichen anderen Fällen, in denen dem Staats Min
eine Entscheidung zugewiesen ist, ergeht die Ent-
scheidung als Entschließung des Großherzogs.
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III. Die Berantwortlichkeit der Minister

# 11. a) neberhaupt. I. Die Normen über
die zivilrechtliche und über die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit der Beamten
überhaupt finden auch auf die Min Anwendung.
Dagegen die Bestimmungen über diszipli-
näre Verantwortlichkeit für Verletzungen der
Dienstpflichten sind auf die Min nicht ausgedehnt,
teils weil die Geltendmachung der Disziplin gegen-
über den obersten Beamten nur schwer gehörig
eingerichtet werden könnte, teils weil Surro-
gate für eine disziplinäre Verfolgung der mini-
steriellen Pflichtverletzungen gegeben sind sowohl
durch das unbeschränkte Recht des Monarchen,
jederzeit den Min zu entlassen (oben § 7 II),
als durch die besondere Verantwortlichkeit der
Min gegenüber der Volksvertretung im konsti-
tutionellen Staate.

II Gegenüber der Volksvertre-
tung sind die Min die Vertreter der
Staatsregierung. Sie (bezw. das Ge-
samt Min, oben § 10 III) haben nicht nur den
geschäftlichen Verkehr zwischen dem Landesherrn
und dem Landtag ([/Ü zu vermitteln, sondern auch
selbständig die Vorlagen sowie die Maßregeln
bezw. Anschauungen der Regierung vor dem Land-
tag zu vertreten. Demgemäß ist ihnen sowie ihren
Kommissarien das Recht gegeben, an den Sitzun-
gen der Kammern, auch wenn sie nicht Mitglieder
des Landtages bezw. der Kammer sind, teilzu-
nehmen und dort jederzeit das Wort zu ergreifen
(preuß. VlI a 60 Abs 1, bayer. VU# Tit. VII 124,
sächs. LandtagsOv. 12. 10. 74 &amp; 29 und 30,
württ. Vl §5 169, bad. Gv. 21. 12. 69 a#9, hess.
G, die landständische GeschObetr., v. 17. 6. 74
a 43 usw.), während ihnen Stimmrecht nur in

dem Falle, daß sie Mitglieder der Kammern sind,
zukommt (in Sachsen sind nach § 4 WahlG v.
3. 12. 68 diensttuende Staats Min in den Land-
tag nicht wählbar). Andererseits aber sind sie
wenigstens in einigen deutschen Ländern (insbes.
Preußen, Vll a 60 Abs 2) verbunden, auf Ver-
langen jeder Kammer in derselben zu erscheinen,
und haben sie die Verpflichtung, über die Ange-
legenheiten ihres Departements dem Landtag
Auskunft zu geben, soweit der Volksvertretung
vermöge des derselben zustehenden Rechts der
Kontrolle über die Staatsverwaltung oder kraft
ausdrücklicher Bestimmungen (z. B. preuß. VU
a 81 Abs 3; bayer. G v. 19. 1. 72 à 18—21; sächs.

Aucsg9 Abs 1) ein Recht auf Auskunft zukommt.
Falls ein Akt des Min bezw. des Staats Min nach
Ansicht des Landtages bezw. einer Kammer eine

Verfassungs= bezw. Gesetzesverletzung enthält, oder
der Min resp. das Staat Min einer nach Ansicht

des Landtags bezw. einer Kammer gegründeten
Beschwerde des Verletzten über verfassungs-
widrige bezw. ungesetzliche Handlungen einer un-
tergeordneten Behörde innerhalb der Grenzen
seiner Zuständigkeit nicht abhilft, kann auch von
seiten des Landtags bezw. der Kammer Be-
schwerde bei dem Landesherr erhoben, oder
die Beschwerde des Verletzten an den Landesherrn
gebracht werden (nähere Bestimmungen über
dieses Beschwerderecht enthält insbes. die bayer.
VlU Tit. VII 921 und Tit. X § 5; die sächs. VU

88 36, 110, 111, 140; die bad. VlI § 67; die hessf.
Vua 79—82). Vor allem aber steht dem Land-
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tage bezw. jeder einzelnen Kammer das Recht zu,
in bestimmten Fällen durch Anklage gegen
einen Min eine gerichtliche Verurteilung des Min
herbeizuführen. Diese auf dem Wege der Anklage
von seiten der Volksvertretung geltend zu machende
Verantwortlichkeit der Min pflegt vorzugsweise
als „juristische“ oder „konstitutio-
nelle“ MinVerantwortlichkeit (im folgenden
Min Verantwortlichkeit schlechthin oder „Minister-
verantwortlichkeit im engeren Sinne")
bezeichnet zu werden, wogegen man die durch
andere Mittel zu realisierende Verantwortlichkeit
der Min gegenüber der Volksvertretung als
politische oder parlamentarische
Verantwortlichkeit zu bezeichnen pflegt.

b) Die Ministerverantwortlichkeit
im engeren Sinne.

# 12. Rechtsquellen. I. Fast alle deutschen
Landesverfassungen enthalten mehr
oder weniger eingehende Bestimmungen über die
MinVerantwortlichkeit im engeren Sinne (preuß
Vu a 61; bayer. VUl Tit. X &amp; 6 und VG v.
4. 6. 48 à 9—12; sächs. VuU §§# 141—151; württ.
Vu## 1195—205; bad. Vll #S 67a—67 g; hess.
Vua109 usw.). In zahlreichen deutschen Staa-
ten sind die erforderlichen näheren Festsetzungen
durchbesondereAusführungsgesetze ge-
troffen (bayer. G v. 30. 3. 50; sächs. G v. 3. 2. 38;
bad. Gv. 11. 12. 69; hess. G v. 5. 7. 1812 und

v. 8. 1. 1824). Dagegen fehlt in Preußen bisher
das durch a 61 Abs 2 Vl in Aussicht gestellte und

für die Verwirklichung der Min Verantwortlichkeit
im engeren Sinne unentbehrliche Gesetz über die
Fälle der Verantwortlichkeit, über das Verfahren
und über die Strafen.

Ebenso hat die RV. a 17 dem Prinzip der

Verantwortlichkeit des Reichskanzlers I##lll
rechtliche Geltung verliehen, ohne daß bisher die
Reichsgesetzgebung diese Verantwortlichkeit näher
bestimmt und deren praktische Handhabung er-
möglicht hätte.

II. Die Normen der deutschen Landesstaats-
rechte über die Min Verantwortlichkeit haben im
allgemeinen ihre Geltung auch innerhalb des

neuen Reichs bewahrt. Jabesondere bezwecktendie Reichsjustizgesetze von 1877, wenn-

gleich sie keine besonderen Vorbehalte in dieser
Hinsicht ausgenommen haben, keineswegs, das

Institut der Min Verantwortlichkeit unter ihre
Satzungen zu begreifen. Ausdrücklich erklären die
Motive zum Entwurf des Gerichtsverfassungs-
gesetzes (S 43), daß unter den in &amp; 3 (setzt § 12)
zugelassenen besonderen Gerichten die zur Ent-
scheidung über Min Anklagen berufenen besonderen
Gerichtshöfe deshalb nicht besonders erwähnt
seien, weil bei der Gerichtsbarkeit der Gerichtshöfe,
welche über Min Anklagen zu entscheiden haben,
lediglich staatsrechtliche Verhältnisse in
Frage seien, „auf deren Regelung die Bestim-
mungen des Gerichtsverfassungsgesetzes sich selbst-
verständlich nicht erstrecken"“. Aehnlich besagen
die Motive zum Ec z. StPO (S 255), daß das
besondere Verfahren, welches nach den Landes-
verfassungen bei Anklagen der Min wegen Ver-
fassungsverletzungen stattfinde, unberührt bleibe,
weil die Entscheidung in solchen Fällen nicht durch
die Gerichte als Organe der Rechtspflege, sondern

Minister

durch einen Staatsgerichtshof erfolge — eine aller-

dings recht unklare Unterscheidung. Immerhin
sind einzelne landesrechtliche Bestimmungen über
die Min Verantwortlichkeit durch das GV bezw.
durch die St PO hinfällig oder geändert worden.
Vor allem wurde der in manchen Staaten zur
Entscheidung über die Min Anklagen berufene
oberste Landesgerichtshof (abgesehen von Bayern)
durch das GVe# beseitigt. In der Mehrzahl dieser
Staaten haben die AG z. GVG die so entstandene
Lücke ausgefüllt, nicht aber in Preußen (vgl. unten
#5# 16 I. Ueber andere Konsequenzen der neuen

deutschen GesamtO5+ 14 II, 5 18 1).
513. Juristische Natur. I Ueber die recht-

liche Natur derMin Verantwortlichkeit stehen
zwei Hauptansichten einander gegenüber. Die
eine (vertreten durch R. v. Mohl, John, Hauke,
Pistorius usw.) schreibt der Min Verantwortlichkeit
einen strafrechtlichen Charakter zuz;
die andere (insbesondere von Samuely begründete,
von H. v. Schulze, v. Sarwey, Anschütz, Otto
Mayer, für Bayern auch von Seydel angenom-
men) erblickt in derselben einAnalogon der
Beamtendisziplin. Die erstere Ansicht
kann sich namentlich auf die Gestaltung des im-
peachment in England berufen; die letztere da-
gegen auf die Umbildung, welche dieses in den
V. St. von Amerika erhalten hat.

II. Die Bestimmungen der deutschen Landes-
verfassungen und -Gesetze beruhen fast sämtlich
auf einer wenig klaren Auffassung der rechtlichen
Natur der Min Verantwortlichkeit und entbehren
daher vielfach der Folgerichtigkeit. Insbesondere
haben sie größtenteils den strafrechtlichen
und den disziplinären Gesichtspunkt ne-
beneinander zur Geltung gebracht. Der
erstere tritt namentlich in der überwiegenden Be-
schränkung der Fälle der Min Verantwortlich-
keit auf Rechtsverletzungen hervor
(F14 1); der letztere äußert sich vorzugsweise in der
BeschränkungderbeiVerurteilungdesangeklagten
Min zu erkennenden „Strafen“ auf solche
rechtliche Nachteile, die nach der Natur der Sache
in den Bereich des Disziplinarrechts
gehören (§ 18). Eine konsequente Ausprägung hat
die disziplinäre Auffassung nur in dem badi-

schen VG v. 20. 2. 68 (Vu f§67a—9) erlangt.
Dagegen hat die württembergische Ver-
fassungsurkunde das Wesen der Min Verantwort-
lichkeit durch die Erstreckung der Kompetenz des
mit der Aburteilung der Min Anklagen betrauten
Gerichtshofs auf Vergehungen auch der Landtags-
mitglieder sowie durch das auch der Regierung
gewährte Recht der Anklage gegen die letzteren
besonders stark verdunkelt.

5 14. Gegenstand. I Als ausschließlichen oder
hauptsächlichen Zweck der Verantwortlichkeit der
Min betrachtete die bis in die letzten Jahrzehnte
in Deutschland herrschende Anschauung den
Schut des Verfassungsrechts gegen
Umsturz oder Nichtbeobachtung von seiten der
Staatsregierung. Demgemäß haben die deutschen
Landesverfassungen großenteils die Bestimmungen
über die Min Verantwortlichkeit unter die Rubrik

der Gewähr der Verfassung gestellt (so die bayer.
Vu Tit. X; die sächs. Abschn. VIII; die württ.
Kap. 10; die heff. Tit. X usw.), und nach allen

hier in Betracht kommenden Landesverfassungen
bezw.-Gesetzen wird die Min Anklage durch Ver-
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fassungsverletzungen von seiten der kein Teil der Landesverfassung, ebensowenig bil-
Min begründet (neben die Verletzung der Ver-
fassung selbst stellt die bad. VBll #§ 67 a ebenso wie
schon der ursprüngliche Text des &amp;#67 die Verletzung
anerkannt verfassungsmäßiger Rechte). Außer der
Verfassungsverletzung sind zuweilen noch einzelne
Verbrechen als Gegenstand der Min Verantwort-
lichkeit bezeichnet (insbes. in der preuß. Vll a 61,
nach dem Vorgang der französ. Charte v. 1814,
Bestechung und Verrat). Das bayer. G v. 4. 6. 48
à 9 aber hat, während die Vl von 1818 Tit. X

§*# 6 das Anklagerecht der Kammern auf Ver-
letzungen der Staatsverfassung beschränkte, das-
selbe auf Verletzungen der Staats-
gesetze überhaupt ausgedehnt, und ebenso be-
steht in Hessen nach dem G v. ö. 7. 1821 a#l die

Min Verantwortlichkeit für gesetzwidrige
Handlungen der Min überhaupt. Nach der ba-
dischen Vli #l 67 a wird die Min Anklage auch
durch schwere Gefährdung der Si-
cherheit oder Wohlfahrt des Staa-
tes begründet. Eigentümlich ist die Bestimmung
des hessischen Gesetzes, welche die Min auch für
Nichterfüllung von Zusagen, die der Großherzog
den Ständen erteilt hat, verantwortlich macht.

Nach einigen Landesrechten (so auch bayer. VU.
von 1818 Tit. X § 6) soll nur vorsätziche Ver-

fassungsverletzung die Min Anklage begründen.
Mehrfach aber ist dem Vorsatz die grobe
Fahrlässigkeit gleichgestellt (so bad. Vl
367 az oldenb. Vl a 200 51 usw.), und dieser

Umfang der Verantwortlichkeit ist auch für die-
jenigen Staaten anzunehmen, in denen keine aus-
drückliche Bestimmung über die Frage besteht (für
Bayern jetzt um so mehr, als das G v. 4. 6. 48
a 9 nicht nur die Erwähnung des Vorsatzes hin-

wegläßt, sondern auch die Strafen „mit Rücksicht
auf den Grad des Verschuldens“ abstuft).

Die Min Verantwortlichkeit besteht sowohl für
(positive Handlungen als für Unter-
lassungen (ausdrücklich bestimmen dies insbes.
das bayer. G v. 4. 6. 48 à 9 und die bad. VU

# 67a). Sie bezieht sich sowohl auf die Mit-
wirkung der Min bei den Akten des Staats-
oberhaupts als auf die von ihnen inner-
halb der eigenen Zuständigkeit
vorgenommenen Akte (vgl. besonders das bayer.
Ga 6 und die württemb. Vll. F 51 und 52).

In ersterer Hinsicht beschränkt sich die Min Ver-
antwortlichkeit nicht auf die von dem Min ge-
gengezeichneten landesherrlichen Erlasse,
sondern sie wird ebenso durch jede andere Art
der Mitwirkung, namentlich auch durch ein im
Staats Min abgegebenes zustimmendes Votum,
begründet. (Zur Erleichterung des Beweises
schreibt die bad. Vll §67 gvor, daß die Reg Anord-
nungen des Großherzogs in der Urschrift von den

zustimmenden Mitgliedern der obersten Staatsbe-
hörde, des Staats Min, zu unterzeichnen seien.)

II. Während eine besondere Verantwortlichkeit
der Landes Min gegenüber den Reichsorganen
nicht besteht, erstreckt sich ihre Verantwortlichkeit
(auch ihre Verantwortlichkeit im engeren Sinne)
gegenüber der Landesvertretung auch auf die
Beobachtung der Reichsver fas-
sung und der Reichsgesetze sowie
auch auf ihre Beteiligung an der Wil-
lensbildung des Reichs.

1. Allerdings ist die Reichsverfassung

den die Reichsgesetze einen Teil der Lan-
desgesetzgebung. Aber da die Reichsverfassung

in vielen Punkten an die Stelle der Landesver-
fassungen, die Reichsgesetze an die Stelle der

Landesgesetze getreten sind, und da überhaupt
Reichsrecht und Landesrecht im engsten Zusam-
menhange miteinander stehen, so erscheint eine
ausdehnende Erklärung, welche die
landesrechtlichen Bestimmungen über Min Ver-

antwortlichkeit für Verfassungsverletzungen bezw.
Gesetzesverletzungen auch auf Verletzungen der
Reichsverfassung bezw. der Reichsgesetze bezieht,
als gerechtfertigt (im Ergebnis übereinstimmend,
aber mit unzutreffender Begründung, John,
v. Sarwey, Thudichum).

2. Die Ernennung und Instruie-
rung der Bundesratsbevollmäch-
tigten ist Sache der Einzelstaaten; daher er-
streckt sich die Verantwortlichkeit der Landes Min,
und zwar nicht nur die politische, sondern auch die
Min Verantwortlichkeit im engeren Sinne, auf
diese Akte. (A. M. hinsichtlich der den Mitgliedern
des BR erteilten Instruktionen bezw. der Unter-
lassung der Instruierung John, Thudichum,
v. Rönne, G. Meyer, Hänel usw.; für den hier
vertretenen Standpunkt insbesondere auch La-
band.)

Freilich wird der Inhalt der Instruktionen
praktisch kaum zum Gegenstand einer Min Anklage
gemacht werden können, wenigstens sofern sich
die Min Verantwortlichkeit i. e. S. auf Verfassungs-
verletzungen oder auf Gesetzesverletzungen be-
schränkt.
 15. Ankläger. In denjenigen deutschen

Staaten, deren Landtag nur aus einer
Kammer besteht, kommt diesem das Recht der
Min Anklage zu. In den deutschen Staaten mit
Zweikammersystem ist das Recht der
Anklage verschieden geordnet. In Bayern (VU
Tit. X § 6), Sachsen (VUu# # 141), Hessen (G v.
5. 7. 1821a4)isteinüberreinstimmender
Beschluß beider Kammern erforder-
lich; in Preußen (Vl#a# 61) und in Württemberg
(Vuf l79) steht jeder einzelnen Kam-
mer das Anklagerecht zu; in Baden, wo die

Mitglieder der ersten Kammer zur Bildung des
Gerichtshofes herangezogen werden (s. § 16 II),
ist nur die zweite KammerzurAnklage
berechtigt (Vu § 67a).

5 16. Gerichtshof. Zur Entscheidung über die
MinAnklage ist bald ein ordentliches Ge-
richt, bald ein beson derer Staatsge-
richtshof berufen.

I1 In Preußen (Vll a 61), Hessen (G v. 5. 7.
1821 a 3 und 5) sowie in zahlreichen kleineren
deutschen Staaten war die Aburteilung der

MinAnklagen dem obersten Gerichtshof
des Landes zugewiesen. Infolge der neuen deut-
schen Gerichtsorganisation ist in der großen Mehr-
zahl dieser Staaten (so insbesondere auch in Hessen
durch das AEG z. GVG v. 3. 9. 78 a 6) diese Funk-

tion auf das Oberlandesgericht über-
tragen worden, während in Preußen bisher kein
anderer Gerichtshof dem aufgehobenen Obertri-
bunal in dieser Beziehung substituiert ist (vgl.
oben §&amp; 12 II).

II In den größeren deutschen Staaten, außer
Preußen und Hessen, sowie in Sachsen-Weimar,
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Oldenburg und Braunschweig ist zur Entscheidung
über die Min Anklagen ein besonderer Staats-
gerichtshof bestimmt. Meist wird dieser zur
Hälfte vom Landesherrn, zur Hälfte vom Landtag
mit vorzugsweiser Berücksichtigung des rechtsge-
lehrten und insbesondere des richterlichen Elemen-
tes besetzt (sächs. Vu §s5 142, 143; württ. VU.
#i 195, 196). In Bayern dagegen wird der
Staatsgerichtshof beim obersten Landesgerichte
aus dem Präsidenten und sechs Räten dieses Ge-
richtshofes nebst zwölf Geschworenen ge-
bildet (G v. 30. 3. 50 a 1); in Baden besteht

der Staatsgerichtshof aus mindestens 16 Mit-
liedern der ersten Kammer, dem
räsidenten des Oberlandesgerichts und acht durch

das Los bezeichneten Mitgliedern des Oberlandes-
gerichts bezw. Präsidenten oder Direktoren der
Landgerichte; den Parteien ist ein ausgedehntes
Ablehnungsrecht eingeräumt (Vu ## 67; G v.
11. 12. 69 §§# 7 ff; AG zu den ReichsjustizGv.
3. 3. 79 7).

5 17. Berfahren. I. Das Verfahren ist regel-
mäßig ein öffentliches und münd-
liches; in Sachsen hat es überwiegend den
Charakter der Schriftlichkeit, jedoch sind die Akten
des Staatsgerichtshofes durch den Druck bekannt
zu machen (sächs. VU #+ 147 Abfs 5).

Die Erhebung und Vertretung
der Anklage g schieht durch besondere, von
dem Landtag bezw. von der anklagenden Kammer
gewählte Bevollmächtigte. Eine Zurücknah-
me der erhobenen Anklage von seiten des Land-
tages ist in Baden V1U #867 a Abs2, sowie in Olden-
burg und Waldeck ausdrücklich gestattet, auch all-
gemein für zulässig zu erachten. Nach dem bayer.
Gv. 4. 6. 48 a 10 hat der König, nachdem ihm der

Anklagebeschluß der Kammern mitgeteilt ist, den
angeklagten Min zu suspendieren. Das
Ausscheiden des Min aus dem Amt oder dem
Staatsdienste, vor oder nach Erhebung der Anklage,
ist für die Ausübung des Anklagerechts und für den
Fortgang des Prozesses gleichgültig (vgl. besonders
sächs. VuU §+ 151; bad. Vu #67 a Abf 3; hesff.
Gv. 5. 7. 1821 a 2).

II. Rechtsmittel gegen das Urteil sind
völlig ausgeschlossen in Bayern und in Baden,
sowie in Sachsen-Weimar, in den meisten übrigen
Staaten nur in beschränktem Maße zugelassen
(alle im Strafprozesse gestatteten Rechtsmittel
erklärt für zulässig Schwarzburg-Rudolstadt Grund-
Gesetz v. 21. 3. 54 + 8).

18. Strafen. I. Die im Fall einer Verurtei-
lung des angeklagten Minzul erkennenden Stra-
fen sind in den deutschen Gesetzgebungen ganz
überwiegend nach Analogie der Dis-
ziplinarstrafen bestimmt(vgl.oben§&amp;13II
und unten II). Sofern den Gegenstand der An-
klage eine auch nach den allgemeinen Strafge-
setzen strafbare Handlung bildet, soll allerdings
laut einigen Landesrechten (Sachsen-Weimar
revid. GrundG# 58, Oldenburg Vu ## 205 Fx
Ziff. 2) der Gerichtshof auf die allgemeine
gesetzliche Strafe erkennen, während
durch andere Landesrechte die Zuständig-
keit der ordentlichen Strafgerich-
te hinsichtlich der konkurrierenden gemeinen oder
Amtsverbrechen bezw. Vergehen teils generell
(bayer. Gv. 4. 6. 48 a 13 sub 1; vgl. auch bad.
Bu# 867c), teils wenigstens für den Fall, daß der

Staatsgerichtshof eine weitere Strafe nicht aus-
drücklich ausgeschlossen hat (sächs. VuU § 148 Abfs 2;
württ. VU §5 203 Abs 2), vorbehalten ist. Durch die
deutschen Reichsjustizgesetze aber
sind die erwähnten Bestimmungen, sofern sie die
Handhabung der allgemeinen Strafgesetze den
ordentlichen Strafgerichten entziehen, hin-
fällig geworden.

II. Nur verhältnismäßig selten sind in den Be-
stimmungen über Min Verantwortlichkeit den Mit-
teln der niederen Disziplin analoge
Ahndungen vorgesehen: so Verweis (Württ. Vu-
 §* 203 Abs 1, Koburg-Gotha StGG# ## 164) bezw.
Mißbilligung (sächs. Vu §5 148 Abs 1); Geld-
strafe (württ. VU); Suspension (württ. Vu,
Koburg-Gotha). Fast allgemein findet sich die
Entfernung aus dem Amte (sei es
mit oder ohne Ruhegehalt) oder die Ent-

lassung aus dem Staatsdienste
oder die Dienstentsetzung angedroht (be-
sonders bayer. G v. 4. 6. 48 a 9; sächs. Vu; württ.
Vu bad. Vu #67 a Abs 4). Gar keine bestimmte
Strafdrohung enthält das hefs. G v. 5. 7. 1821.
Mit der Entfernung aus dem Amte bezw. aus dem

Staatsdienste ist regelmäßig Unfähigkeit
zur Wiederanstellung verbunden (bayr.
Gv. 4. 6. 48 a 12 Abs 2 und bad. Vu §5 67 a

Abs 5 in allen Fällen; sächs. VU § 150 und württ.

Vu g 205, wenn kein entgegengesetzter Vorbehalt

kudem Urteil des Staatsgerichtshofs ausgesprochenist).

# 19. Begnadigung. Insofern die Min Verant-
wortlichkeit bestimmt ist, gegenüber der Unver-
antwortlichkeit des Landesherrn ein Korrektiv zu
bilden, erscheint wenigstens eine unbeschränkte
Zulassung des landesherrlichen Be-
genadigungsrechts für die Fälle, in denen
ein Anklagerecht der Volksvertretung begründet
bezw. zur Ausübung gelangt ist, als bedenklich.

I. Eine Abolition (NI| der Min Anklage ist
allerdings nur in einigen deutschen Ländern dem

Landesherrn ausdrücklich untersagt
oder ausdrücklich von der Zustimmung des Land-
tags abhängig gemacht (sächs. Vu § 150; württ.
VU# 8205; Sachsen-Weimar revid. GrundG#59;
Braunschweig Neue LandschaftsO§s 111; Koburg-
Gotha GrundGV#176Abs 1; Reuß j. L. Staats GG
*s 116); jedoch ist auch ohne solche ausdrückliche
Bestimmung anzunehmen, daß, wenn überhaupt
eine Befugnis des Landesherr, ohne Zustimmung
des Landtags Untersuchungen niederzuschlagen,
in dem betreffenden Landesrechte anerkannt ist,
dieselbe doch nicht dazu benutzt werden darf,
die Geltendmachung des der Volksvertretung ein-
geräumten selbständigen Anklagerechts zu hem-

men.
II. Dagegen ist eine Begnadigung (im

engeren Sinne) I/#1 eines infolge einer Min An-
klage verurteilten Min für zulässig zu er-
achten, soweit nicht eine aus drückliche Be-
stimmung des Landesrechts entgegensteht.
Von der Zustimmung des Landtags ist der Erlaß
der rechtlichen Folgen der Verurteilung in mehre-
ren kleineren Staaten (Sachsen-Weimar, Olben-

burg, Koburg-Gotha, Reuß j. L.) abhängig ge-
macht. Nach der bad. Vu #§ 67 a Abs 5 ist die
Begnadigung nur auf Antrag oder mit Zustim-
mung beider Kammern zulässig. Einen Antrag

derjenigen Kammer, von welcher die Anklage aus-
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gegangen ist, erfordert für die Ausübung des Be-
gnadigungsrechts die preuß. VuU # 49 Abs 2.
In bezug auf gewisse Rechtsfolgen der Ver-
urteilung — Entlassung aus dem bisherigen Amte

und Unfähigkeit zur Wiederanstellung —schließen

die Anwendung des landesherrlichen Begnadi-
gungsrechts aus die sächs. VlU #150; die württ.
Vu §205; das sachsen-meining. GrundG§# 106
(nach diesem ist auch gnadenweise Gewährung
einer Pension unstatthaft). Das bayer. G v.
4. 6. 48 a 12 schließt eine Begnadigung des ver-

urteilten Min im allgemeinen aus und läßt auch
eine Rehabilitierung (nach vollzogener Strafe)
nur mit Zustimmung des Landtages stattfinden.

Literatur: a) Imallgemeinen:L.v.Stein,
Verw Lehre, I 12, 1860, S 277 ff, 344 ff: Bluntschli,

Lehre vom modernen Staat 2, 1876, 245 ff; J. Held

im Staatslexikon" 10, 56 f f (Art. Minister, Ministerium);

G. Jellinek, Entwicklung des Min in der konstitutionellen

Monarchie, in Grünhuts 8 10, 1883, 304 ff, wieder ab-

gedruckt in J.s Ausgew. Schriften u. Reden 2, 1911, 89 ff;

Dersel be in den ausgew. Schriften u. Reden 2, 271 ffj

Duprlez, Les minlstres dans les Drincipanx pays

d’Europe et d'Améridues. 1892/93.

b) In bezug auf Deutschland überhauvt:

H. v. Schulze, Lehrb. d. deutschen Staatsrechts 1, 1881,

# 121—123: Meyer---Anschütz f1 108, 184—186;

Loening,Verw. Recht ### 10, 12—14.

e) Füt einzelnc deutsche Staaten. Preußen: Rönne-.

Zorn 1 1 18, 2 6 71—80; H. v. Schulze, Preuß.

Staatsr.“ 1, 1888, 13 88 u. 90; 2, 1890, 4 278 ff; Born-
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bis 135: Zorn, Die staatsrechtliche Stellung des preußischen

Gesamt Min, 1892; Gueist, Die verfossungsmäßige Stel-

lung des preuß. Gesamt Min und die rechtliche Stellung

der Kal Ratskollegien, 1895; Knischewsky, Das

preuß. Gesamt Min, 1902; Krause, Ist das preuß. Ge-

samt Min einec kollegial eingerichtete oberste Staatebehörde,

1902; Hintzc, Das preuß. Staats Min im 19. Jahrhundert

(Festschrift zu Schmollers 70. Geburtstag, S 403 f#), 1908;

Graßmann, Der Reichskanzler u. die preuß. Staats Min,

Arch LeffKh 11, 309.— Bayern: Seydel StR 2,

285—340. — Sachsen: Opitz, Staatsr. des Königreichs

Sachsen 1, 1884, 225 ff; 2, 1887, 241 f; LC. Mayer,

Staatsrecht des Königr. Sachsen, 1900, 5# 26 u. 29. —

Württemberga: Bitzer, Regierung und Stände in

Württemberg, 1882, 47 ff; v. Sarwcy, Staatsr. des

Königr. Württemberg 2, 1883, 518 N9—92, 113 (auch #119 III);

Göz, Staatsr. des Königr. Württemberg, 10908, Kl## 35,

37, 42.— Baden: Das Großberz. Baden", 1912, 1 7383f

(v. Jagemann); Wal z, Staateor. des Großherz. Baden,

1909, 85 20—31; Ders., Tic rechtl. Stellung des Staats-

Min im Großherz. Baden (Festgabe f. Laband 1, 283 ff),

1008.— Hessen: Cosack, Staatsr. des Großh. Hessen,

1894, JE 14 u. 25.— Cldenburg: Schücking,

Staatsr. des Großherz. Oldenburg, 1911, 4#5 28—31. —

Val. serner unter dem Stichworte für die einzelnen Staaten.

4) Insbesondere über die Minister verant wort-

lichkeit (außer den unter a# angeführten Werken):

R. Mohl, Die Verantwortlichkeit der Min in den Ein-

herrschaften mit Volksvertretung, 18371 Samuely, Das

Prinzip der Min Verantwortlichkeit in der konstitutionellen

Monarchie, 1869; Hauke, Die Lehre v. d. Min Verantwort-

lichkeit, 1880; John in Holtzendorff RL 2, 776 ff; Thu-

dichum in Annalen 1885, 637 ff; Pistorius, Die

Staatsgerichtehöfe und die Min Verantwortlichkeit nach

heutigem deutschem Staatsr., 1891; Rehm, Allgem.

Staatslehre, 1899, 325 ff; v. Frisch, Die Verantwortlich-
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keit der Min und höchsten Magistrate, 1901; Passow,

Das Wesen der Min Verantwortlichkeit in Deutschland,

1904; Marschall von Bieberstein, Vermtwort-

lichkcit und Gegenzeichnung bei Anordnungen des obersten

Kriegeherrn, 1011. Brie.

B. Einzelne Ministerien

Behördenorganisation 1 394; ferner unter den Slich-

worten für die einzelnen Staaten.

Reichsbehörden, Reichskanzler in Bd. III.

Finanzministerium 1 787, Handelsministerium II 339,

Justizministerium II 480, Kriegsministerium II 681, Mini-

sterium der öffentlichen Arbeiten (Verkehrsministerium) 1

670—673.

Landwirtschaftsministerium, Unterrichtsministerium
1 Ministerium des Innern. S 893.

I. Ministerinm der Answärtigen Angelegenheiten

* 1. Allgemeines. ## 2. Tie Entwicklung in Preußen.

*4 3. Das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches.

* 4. Die übrigen deutschen Bundesstaaten.

lAusw — Auswärtige Angelegenheiten.)

&amp;+ 1. Allgemeines. Der Verkehr mit den frem-
den Mächten war in Deutschland zunächst Reichs-
angelegenheit. Erst allmählich, namentlich seit
dem 16. Jahrhundert, begannen die Landes-
herren auch mit außerdeutschen Regierungen in
unmittelbare Beziehungen zu treten. Nachdem
der westfälische Friede den deutschen Reichsstän-
den das Recht zugesprochen hatte, unter einander
und mit auswärtigen Mächten Bündnisse und
andere Verträge zu schließen, begannen auch die
deutschen Landesherren, an deutschen und aus-
ländischen Höfen Vertreter zu unterhalten. Die
Leitung der auswärtigen Politik behielten sich die
Fürsten vor, auch nachdem sie sich von der per-
sönlichen Erledigung der anderen Regeschäfte
mehr und mehr zurückgezogen hatten. Sie be-
dienten sich dabei des Beistandes ihrer Räte, des
„Geheimen Rates“, Kabinetts usw. Der mit der
Bearbeitung betraute höhere Staatsbeamte führte
in der Regel den Titel eines auswärtigen oder
Kabinetts Nin. Als später an die Stelle der
Geheimen Räte die Ministerien traten, wurden
in allen größeren Staaten besondere Ministerien

eaer Ministerial-Departements der Auswo er-richtet.

#§#2. Tie Entwicklung in Preußen bis zur Be-
gründung des Auswärtigen Amtes des Deutschen
Reiches. Innerhalb des unter dem 13. 12. 1604
bestellten Geheimen Rates bildeten sich während
der Regierung König Friedrich Wilhelms I., ge-
wissermaßen als selbständige Ausschüsse, drei Fach-
ministerien: das Generaldirektorium, das Justiz-
departement und das Kabinetts Min oder „De-
partement der Auswärtigen Affären“ (vgl. Im-
mediatbericht v. 26. 2. 1713, acta Borussica 1,
313 Nr. 92). Die Grundlagen für die Organi-
sation des Departements der auswärtigen Affären
finden sich in der „Instruktion vor den General=
Lieutenant von Borck und den Würklichen Ge-

heimten Etats-Ministre von Cnyphausen, auff
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was Arth die Affaires Etrangeres und Reichs-
sachen sollen geführet und tractiret werden“
v. 8. 12. 1728. Danach sollen die Min Borck

und Cnyphausen „nebst dem Geheimten Nat
Thulemeier die ausw. geheimen Affairen ganz
allein tractiren und zu diesem Zwecke mindestens
zweimal wöchentlich zusammenkommen; an einem
bestimmten Tage in der Woche sollen sie gemein-
schaftlich die fremden Min empfangen. Borck und
Cnyphausen sollen die Kgl Erlasse in AuswA
kontrasignieren (Näheres acta Borussica 4 Teil 2,

Wie die Min zunächst Mitglieder des Geh.
Staatsrats blieben, so gehörten auch die ihnen
zur Seite gestellten beiden ständigen Sekretäre
anfänglich noch dem Verbande der dem Geh.
Etatsrat untergeordneten Geh. Kanzlei an. Aus
der Stellung des ersten Sekretärs hat sich später
das Unterstaatssekretariat entwickelt. Zu den
höheren Beamten des Departements gehörten
noch ein oder zwei Hilfsarbeiter und zeitweise
jüngere Diplomaten im Vorbereitungsdienst.

Näheres, auch über die Subaltern= und Kanzleibeamten,

den Geschäftsgang usw., bei Koser, D. Gründung d.

Ausw. Amts durch Kg. Fr. Wilh. I. im Jahre 1728 i. d.
Forsch. z. Brdb. und Preuß. Gesch. 2, (1889). Das. auch

die Liste der Minister.

Zu bemerken ist, daß namentlich unter Fried-
richt II. die Erlasse an die Gesandten und die

sonstige politische Korrespondenz vielfach ohne
Gegenzeichnung und Beteiligung des Min vom
König allein oder in dessen Kabinett erledigt wur-
den (Koser 194 ff). .

Im offiziellen Adreßbuch von 1733 erscheint
die neue Behörde unter der Bezeichnung „Kabi-

nettsministerium“, sie bezeichnete sich selbst jedoch
schon bald als „Departement der auswärtigen.
Affären“.

Gegen Ende des Jahrhunderts bestimmte
Friedrich Wilhelm II. die Rangordnung der drei
Zentralbehörden bei Anerkennung ihrer grund-
sätzlichen Gleichheit dahin, daß dem Kabinetts Min
die erste, dem Generaldirektorium die zweite und

2 Justizdepartement die dritte Stelle gehörenollte.

Eine veränderte Verfassung derobersten Staats-
behörden war bereits durch ein Publikandum
v. 16. 12. 1808 angebahnt und wurde durch Allerh.
V v. 27. 10. 1810 (Pr. GS 3ff) festgesetzt. Da-
nach hat der „Minister der Auswärtigen Ange-
legenheiten“, wie er jetzt heißt, zum Wirkungs-
kreise alle Gegenstände, welche die Verhältnisse
mit fremden Mächten und die Verhandlungen mit
auswärtigen Regierungen betreffen.

Die Geschäfte werden in zwei Sektionen bearbeitet.

1. Die erste betrifft die äußeren Verhältmisse des preußi-

schen Staats im allgemeinen, die Kommunikation mit den

fremden Geschäftsträgern, ihre Legitimation und Präsen-

tation und die Instruktion der unfrigen über die höhere

Politik. Dieser steht der Min selbst vor und im Behinde-

rungs- oder Abwesenheitsfall ein Geh. Staatsrat als Stell.

vertreter. Der Min vollzieht die Reisepässe in das Ausland

und alle Zahlungsverfügungen.

2. Die zweite (sie bestand schon auf Grund einer Kal V

v. 21. 9. 1808) alle Geschäfte des auswärtigen Departe-

ments, die sich auf die innere Verfassung und Verwallung

des Staats oder auf den Handel und die Privat--Angelegen-

heiten der Untertanen beziehen, Konsulat., Gränz-, Post.,

Polizey, Paß- und andere Sachen, die nicht zu den höheren

politischen Angelegenheiten gehören. Dieser ist ein beson-

derer Sektionschef vorgesetzt, der die wichtigeren Gegenstände,

vorzüglich solche, die die Vollziehung des Departementschefs

erfordern, diesem vorträgt, alle Korrespondenz und die

Kommunikation mit inneren Departements und Behörden

führt und Mitglied des Staatsraths ist.

Im Juli 1810 wurde der Staatskanzler Frhr.
v. Hardenberg oberster Chef auch des Min der
AuswA, unter ihm führte Graf v. d. Goltz als
Staats= und Kabinetts Min zunächst die Geschäfte
weiter. Die KabO v. 3. 6. 1814 stellte an die

Spitze der gesamten Auswol den bald darauf zum
Fürsten ernannten Staatskanzler v. Hardenberg,
der unter dem 29. 7. 1814 eine vorläufige Instruk-
tion und unter dem 26. 12. 1815 ein Regulativ
für das Min erließ. Die Einteilung in zwei Sek-
tionen blieb, abgesehen von einer zeitweiligen
Vereinigung (1818—1825), bestehen, bis ein Regl
v. 13. 6. 48 im Interesse der Beschleunigung und

Vereinfachung des Geschäftsganges unter Auf-
hebung der zweiten Abteilung 4 Bureaus (das
politische, handelspolitische, staats- und zivilrecht-
liche sowie das für Personalien, Etats= und Kassen-
sachen) schuf, die unter der selbständigen Leitung
je eines Vortragenden Rates als Dirigenten stan-
den. Da indes bei einer derartigen Organisation
und in Anbetracht der Arbeitsüberhäufung des
Min infolge der Kammersitzungen die Einheitlich-
keit der Geschäftsführung gefährdet schien, so er-
folgte zunächst durch KabOv. 10. 7. 48 die Er-
nennung eines Unterstaatssekretärs zur Vertre-
tung des Min und Uebernahme der Funktionen
des Dirigenten des politischen Bureaus und später
die Wiederherstellung der Einteilung in zwei
Sektionen, einer ersten (politischen) Abteilung un-
ter unmittelbarer Leitung des Min, einer zweiten
unter einem Direktor (KabOv. 11. 9. 50, Gesch-
Regl v. 6. 6. 51). Die Stelle des Unterstaatssekre-
tärs blieb längere Zeit unbesetzt. Seit 1854 be-
standen dann mehrere Jahre hindurch unter Vor-
tragenden Räten mit Direktorial- oder Dirigenten-
zulage drei Abteilungen, die politische, handels-
politische und Rechtsabteilung (KabO v. 24. 9.

und Refl v. 20. 10. 54), bis im Jahre 1862 die
beiden letzteren wieder in einer Hand vereinigt
wurden.

Nach der Gründung des Norddeutschen Bundes
wurden die Ausw auf Kosten Preußens und
ohne Beisteuer der übrigen Staaten provisorisch
vom preußischen Min der Auswe wahrgenommen,
aber dann auf wiederholte Anregung des Hauses
der Abgeordneten (Beschl v. 9. 12. 67 und 1868)
und des RT (Beschl v. 17. 6. 68) für 1870 auf
den Bund und dessen Haushalt übernommen.
Das Min trat als „Auswärtiges Amt des Nord-
deutschen Bundes“ (AO v. 4. 1. 70) unter die

Oberleitung des Bundeskanzlers. Der bisherige
Unterstaatssekretär (v. Thile) erhielt den Charakter
als Staatssekretär. Dem neuen Amt wurde nun-

mehr auch die Beaufsichtigung der Bundeskon-
sulate übertragen, die als Bundesangelegenheit
dem im Jahre 1867 begründeten Bundeskanzler-
amt zugefallen war.

Mit Inkrafttreten der Reichsverfassung wurde
das nunmehrige „Auswärtige Amt des Deutschen
Reiches“ (Trl v. 4. 5. 71) der unmittelbaren Lei-

tung des Reichskanzlers unterstellt; es besorgt
aber auch preußische Angelegenheiten gegen eine
Abfindung von jährlich 120 000 Mk.
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Der preußische Min der Ausw' ist der beru-
fene Vertreter der preußischen Regierung nach
außen hin (Erl des Fürsten Bismarck v. 25. 5. 85).
Die Behörde firmiert in den preußischen Ange-

legenheiten: „Königliches Preußisches Ministerium
der Auswärtigen Angelegenheiten“, seine Beam-
ten sind aber Reichsbeamte mit Ausnahme der

bei den Kgl preußischen Gesandtschaften angestell-
ten Personen. Vgl. § 3 Absatz 1.

Preußische Gesandtschaften bestehen in
Karlsruhe für Baden, in München für Bayern, in Hamburg
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Telegraphen= und Schiffahrtsangelegenheiten usw.
zugeteilt.

Der Bearbeitung der Abt. III unterliegen die

Rechtsangelegenheiten völkerrechtlicher
staats= und privatrechtlicher Natur, die Staats-
hoheits-, Polizei= und Militärangelegenbeiten ein-
schließlich der Grenz-, Auslieferungs= und sonstigen
Rechtshilfesachen, der Ausweisungs= und Ueber-
nahmoeangelegenheiten sowie der Privatangelegen-
heiten der Deutschen im Auslande, ferner Per-

sonenstandssachen, die Angelegenheiten der Kunst

für die Hansestädte und beide Mecklenburg, in Darmstadt

für Hessen, in Oldenburg für Oldenburg, Braunschweig

und beide Lipve, in Dresden für das Königreich Sachsen,

Altenburg, Anhalt und Reuß, in Weimar für das Groß-

herzogtum Sachsen, Sachsen-Koburg- Gotha, Sachsen-Mei-
ningen, Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen, in

Stuttgart für Wurttemberg, endlich in Rom beim Päpst-

lichen Stuhl.

Preußische Konsulate befinden sich in Bremen,

Bremerhaven, Lübeck und Rostock.

5 3. Das Answärtige Amt des Deutschen Rei-
ches. Bei der Begründung dieser Behörde (vgl.
 2) wurde die geschäftliche Organisation des tritt. Für 1012 sind 242 000 Mk. für dilfeleifiungen vorge-
preußischen Min der AuswoA beibehalten. An
die Spitze der Behörde trat der Staatssekretär
als Beauftragter und seit dem R v. 17. 3. 78

als Stellvertreter des RK, der seinerseits preußi-
scher Min der AuswAverblieb. An der Vereini-
gung der Acmter des RK und des preußischen

Min der Auswe ist seither tatsächlich stets festge-
halten worden, ohne daß eine staatsrechtliche Not-
wendigkeit dafür vorläge.

Im Februar 1885 fand eine Trennung der
2. Abteilung in eine handelspolitische und eine
Rechtsabteilung statt, die je einem Direktor unter-
stellt. Die Abzweigung einer weiteren Abteilung
für die Personal-, Zeremonial- und Kassensachen
unter einem Dirigenten war bereits Anfang 1879
unter Gewährung einer Direktorialzulage an einen

Vortragenden Rat angebahnt worden; im Etat
für 1907 wurde auch diese Abteilung einem Direk-
tor unterstellt.

Die dem Ausw. Amt seit 1884 zugefallenen
kolonialen Angelegenheiten wurden zunächst in der
politischen Abteilung bearbeitet, dann der am
1. 4. 90 gebildeten Kolonial-Abteilung übertragen,
welche unter einem Dirigenten, seit dem 1. 4. 94
einem Direktor stand und am 1. 4. 07 in ein

selbständiges Reichskolonialamt umgewandelt
wurde [7 Schutzgebiete!

Die gegen wärtige Organisation
des Anusw. Amte ist folgende:

Die unmittelbar von dem Staatssekretär ge-

leitete Abt. 1 A beschäftigt sich mit den Ange-
legenheiten der höheren Politik und den
Personalien des diplomatischen Dien-
stes. In der Abt. 1 B werden die Personalien
ausschließlich derjenigen des diplomatischen Dien-
stes und die Generalien, die Chiffre und
Kuriersachen, die Hof-, Zeremonial= und Etikette-
sachen, die Ordensangelegenheiten, die Etats-
und Kassensachen sowie Anstellungs= und Unter-
stützungssachen usw. bearbeitet.

Der Abt. II sind die Angelegenheiten des
Handels und Verkehrs, die Auswanderungs-
angelegenheiten, die Medizinal-, Veterinär= und
Quarantänesachen sowie die Eisenbahn-, Post-,
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und der Wissenschaft, die laufenden kirchlichen und
Schulsachen.

Der Personaletat des Ausw. Amts stellte sich

für 1912 wie folgt: Staatssekretär, Unterstaatssekretär,

3 Direktoren, 27 Vortragende Räte, 22 ständige Hilfs-

arbeiter, Vorstand und 11 Beamte des Zentralbureaus, je

ein Vorstand des Chiffrierburcaus und der Geh. Kanzlei,

Rendant der Legationskasse, Bibliothekar, 175 Expedienten

Chiffreure, Registratur- und Naisenbeamte, 37 Sekretariats-

Registratur= und Legationskassen--Assistenten, 1 Kanzlei-

Inspektor, 60 Kanzlei-Sekretäre und 77 Unterbeamte

verschiedener Art, zusammen 420 ctatsmäßig angestellte

Beamte, wozu noch eine größere Anzahl von Hilfsbeamten

sehen.

Vom Ausw. Amt ressortieren die

Kaiserl. Missionen und KonsulatesI|]imAuslande.
Die Zahl der ersteren beläuft sich auf 42, und
zwar auf 9 Botschaften, 20 Gesandtschaften(NI,
10 Min Residenturen, 2 Geschäftsträger ad int.

und 1 diplomatische Agentur. Die Zahl der Kon-
fularämter einschließlich der Konsularagenturen
beträgt etwa 780, worunter 125 Berufskonsular-
ämter.

Fonds sind u. a. ausgeworfsen fortdauernd für:

a) das Archöologische Institut und dessen Sekretariate

in Rom und Athen einschl. der Förderung der Altertums-

sorschung in Deutschland und in Kleinasien (209 500 Mk.);

b) das IJnstitut für ägyptische Altertumskunde in Kairo

(24 000 Mk.);

c) das Seminar für orientalische Sprachen (104 627 Mk.

Beitrag);
d) die Förderung deutscher Schulen usw. im Ausland

(1 000 000 Mk.);

e) die Auskunftsstelle für Auswanderer in Berlin (45 000

Mark):

1) Heimschaffung Hilfsbedürftiger (70 000 Mk.);

g) Unterstützungen zur Erfüllung der Militär- und Wehr-

pflicht (loo Mk.):

n) wirtschaftliche Ausbildung von Anwärtern für den

höheren Konsfulatsdienst (30 000 Mk.);

1) Beitrag für die Union iInterparlamentaire pour Tar-

bitrage International (5000 Mk.);

k) desgleichen für das internationale Schiedsgerichts-

burcau im Haag (4000 Mk.);

1) für land= und forstwirtschaftliche Sachverständige im

Auslande (202 000 Mk.);

m) für Handelssachverständige bei den Konsulaten

(297 150 Mk.);

Mn) für geheime Ausgaben (1 Mill. Mk.)#:

o) zur Förderung des deutschen Nachrichtenwesens im

Auslande (300 000 Mk.).

Der Gesamtetat des Ausw. Amts betrug im
Jahre 1912 in Ausgabe 19 290 247 Mk. Die

Einnahmen waren auf 1273 570 Mk. veranschlagt,
wovon 1 068 700 Mk. aus Konsulargebühren und

120 000 Mk. aus der Abfindung für die Besorgung

preußischer Angelegenheiten. (S. oben §#2.)
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# 4. Die übrigen deutschen Bundesstaaten.
Wie in Preußen, so bestehen auch in anderen
deutschen Bundesstaaten besondere Ministerien der
Ausw#, welche die besonderen Interessen des
betreffenden Einzelstaates auch dem Auslande
gegenüber vertreten. Da a 11 der RV dem Kaiser

nicht das ausschließliche Gesandtschaftsrecht über-
trägt, so können auch die einzelnen Bundesstaaten
das aktive und passive Gesandtschaftsrecht aus-
üben, wofern fremde Staaten den diplomatischen
Verkehr mit ihnen fortzusetzen geneigt sind. Aus-
drücklich anerkannt ist dies im Schlußprotokoll zum
bayerischen BündnisVtv.23. 1I. 70 a VII und
VIII, wonach die bayerischen Gesandten im Aus-
land auch mit der Vertretung der Reichsgesandten
in Behinderungsfällen beauftragt werden können.
Dagegen untersagt a 56 der RV die Errichtung
neuer Landeskonsulate im Amtsbezirke
der deutschen Konsuln (im Auslande) und nimmt
die Aufhebung der bestehenden in Aussicht. Kon-
sulate der Bundesstaaten in außerdeutschen Ge-
bieten gibt es jetzt nicht mehr.

I. In Bayern gehören die Auswe zum
Ressort des Staats Min des Kgl Hauses und des
Aeußeren. Dessen Wirkungskreis als Min des
Aeußern umfaßt vor allem die Beziehungen
Bayerns zum Deutschen Reiche und zu fremden
Staaten. Im einzelnen gehören hierher: die
Anstellung und Instruierung der diplomatischen
Vertreter Bayerns einschließlich des Vertreters
beim päpstlichen Stuhle und der Bevollmächtigten
zum BR, die Zulassung fremder diplomatischer
Vertreter und Konsuln, der amtliche Verkehr mit
fremden Staaten und deren diplomatischen Ver-
tretern am bayerischen Hofe in allen bei den ver-

schiedenen Ministerien vorkommenden Geschäften,
die Verhandlung, Schließung und Wahrung aller
Verträge mit fremden Staaten, alle aktive und
passive Staatsprätensionen im Einvernehmen mit
dem Finanz Min, alle Gegenstände, welche sich
auf Kgl Gerechtsame außer Landes beziehen, die
Einsicht aller von den übrigen Ministerien an die

Kreisstellen erlassenen Instruktionen, sobald sie
das Benehmen mit Nachbarn betreffen, Grenz-
angelegenheiten und Streitigkeiten mit benach-
barten Staaten im Einvernehmen mit den zu-

ständigen Ministerien, die Besorgung und Ver-
tretung der Angelegenheiten bayerischer Staats-
angehöriger außer Landes einschließlich der Dis-
vensationsgesuche beim päpstlichen Stuhle, end-
lich die Beglaubigung aller Akte, welche außer
Landes gültig sein sollen, und das „Paßwesen in
das Ausland“ (Seydel, StR 2, 331). — Die

Wahrnehmung der Geschäfte erfolgt durch einen
Ministerialdirektor, mehrere Vortragende Räte und
Hilfsarbeiter.

Von dem Min ressortierten (nach dem
Staats UB für 1911) die bayerischen außerordent-
lichen Gesandtschaften in Berlin, Dresden,
Stuttgart (zugleich beglaubigt in Karlsruhe und
Darmstadt), Wien, Bern, Rom beim AKgl italieni-
schen Hofe, Rom beim päpstlichen Stuhle, St. Pe-
tersburg und der zugleich in Brüssel beglaubigte
Geschäftsträger in Paris. Bayerische Konfu=
lar behörden bestanden (1911) in Karlsruhe, Bre-
men, Hamburg, Lübeck, Frankfurt a. M., Dres-
den, Leipzig und Stuttgart.

II. Sachsens auswärtige Beziehungen
werden durch das Min der AuswA(demMin sind

mehrere Vortragende Räte oder Hilfsarbeiter
beigegeben) und die von ihm ressortierenden Ver-
tretungen wahrgenommen. Gesandtschaf-
ten bestanden (StaatsB 1911) in Berlin (zu-
gleich für beide Mecklenburg), München (zugleich
für Stuttgart, Karlsruhe und Darmstadt), Weimar
(zugleich für Altenburg, Gotha, Meiningen, Gera,
Greiz, Rudolstadt und Sondershausen) und Wien.
Sächsische Kon sularbehörden bestanden
(1911) in München, Bremen, Hamburg, Frank-
furt a. M. (auch für Hessen), Köln, Stettin,
Stuttgart.

III. Das Kglwürttembergische Min
der Auswe in Stuttgart umfaßt a) die politische
Abteilung mit einem Ministerialdirektor und einem
Hilfsarbeiter, b) die Verkehrsabteilung mit zwei
Räten und einem Hilfsarbeiter. Der Min der
Ausw'o ist zugleich Min der Familienangelegen-
heiten des Kgl Hauses. Außerordentliche Ge-
sandte und bevollmächtigte Min sind bestellt
in München für Bayern, Baden und Hessen, und
in Berlin für Preußen und Sachseni), Kon-
sularbeamte in Bremen, Köln, Dresden, Frank-
furt a. M., Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, Lübeck,
Mülheim a. d. Ruhr, München und Nürnberg
(StaatsB 1912).
.IV. Dem badischen Min des Großherzog-

lichen Hauses und der Auswe (2 Ministerialdirek-
toren, mehrere Vortragende Räte und Hilfsrefe-
renten) sind unterstellt die Gesandtschaften 1) am
preußischen, sächsischen, bayerischen und würt-
tembergischen Hofe sowie Konsulate in Bremen,
Hamburg und Stettin (StaatsHB 1910).

V. Das Großherzogtum Mecklenburg-
Schwerin besitzt ein besonderes Min der
Auswo für die politischen Beziehungen zum
Deutschen Reiche und zu den deutschen Bundes-
staaten, den diplomatischen Verkehr mit dem Aus-
lande, den Abschluß von Staatsverträgen sowie
die Bestellung der diplomatischen und konsulari-
schen Vertreter und den dienstlichen Verkehr mit
ihnen. Dem Min ist ein Rat beigegeben. Ein
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter

Min ist kufierin bestltt konsularische Vertre-ngen befinden sich in Bremen ambur
Königsberg und Memel. 5D 

VI. Inden übrigen Bundesstaaten
bestehen keine besonderen Ministerien der Ausw'#.
Die Geschäfte werden meist durch das Staats Min
oder eine Abteilung desselben in Verbindung mit
anderen VerwZweigen wahrgenommen. Die Be-
vollmächtigten zum # Bundesrate sind z. T. als
außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte
Min für Preußen beglaubigt 2).

In den drei freien Städten stehen die
Senate den Geschäften der auswärtigen Verwal-
tung vor. Die Bearbeitung erfolgt durch die
Senats-Kommissionen für Reichs- und Ausw.

Angelegenen.ür Waldeck übt der Fürst die ihm verblie-
bene Vertretung des Staates nach aet b#e-

1) Neuerlich machten sich in Baden (wie in Württem.

ber) Bestrebungen auf Einschränkung der Gesandtschaften
bei den Bundeestaaten geltend.

*7) Die Instruierung der Bevollmächtigten zum Bundes-.

rat erfolgt nicht notwendig durch die Ausw. Min, in Pren-

ben vielmehr durch die Ressortminister, bei Meinungsver-
schiedenhciten durch das Staatsministerium.
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den Landesdirektor aus (a8desVt zwischen Preu-
ßen und Waldeck, betr. die Fortführung der Ver-
waltung durch Preußen, v. 2. 3. 87, Pr. GS- 177).

Literatur: Laband, 3, 11 f f; v. Rönne,

Staatsr. der preuß. Monarchie 3, 1883 1 200; Curt Rioß,

Auswärtige Hoheitsrechte der deutschen Einzelstaaten, 1905

S. 15—22, 69 f; v. Jagemann, Die deutiche Reichs-

versassung 1904 S. 9, 101 fi:; Staatshandbücher; teilweise

sind für die Darstellung Akten verwendet. v. König.

II. Ministerinm des Innern

# 1. Die Grundlagen. 1 2. Die Ministerien des Innern.

# 3. Die Abspaltungen, insbesondere das Kultusministerium.

z 1. Die Grundlagen. Das Zeitalter der abso-
luten Monarchie hatte die Spitzen des berufs-
mäßigen Beamtentums in großen Kollegien zur
Beratung des Landesherrn zusammengefaßt. Seit
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde diese kolle-
giale Organisation in Deutschland mehr und mehr
ersetzt durch bureaukratische Ministerien nach fran-
zösischem Vorbilde. Diese wurde zur verfassungs-
mäßigen Notwendigkeit mit dem Uebergange zum
Konstitutionalismus, da nur der allein entscheiden-

de Chef der Behörde die Verantwortlichkeit für
deren VerwGebiet tragen konnte.

Es waren im allgemeinen ursprünglich fünf
Fachministerien, die bei der Nachbildung franzö-
sischer Verwaltung in Deutschland Eingang fan-
den, für Aeußeres, Inneres, Krieg, Justiz und
Finanzen. Weitere Ministerien entstanden später
durch Abspaltungen namentlich vom Ministerium
des Innern.

Während die Zustän digkeit der übrigen Mi-
nisterien sich im allgemeinen aus ihrem Namen er-
gibt, läßt sich die des Min Inn nur negativ bestim-
men. Zu seiner Zuständigkeit gehört alles, wofür
kein anderes Min zuständig ist. Wie aber die
innere Verwaltung sich nach den beiden Haupt-
richtungen der Polizei und der staatlichen Pflege
gliedert, so umfaßt auch das Min IZun beides, es
sei denn, daß für einzelne Verw Zweige besondere
Ministerien geschaffen wären.

Im Reiche hat sich eine ähnliche Entwicklung
vollzogen, indem von der ursprünglich einzigen
obersten Behörde, dem RKAmt, sich die obersten
Reichsämter absvalteten, die sämtlich in dem R
ihren gemeinsamen Vorgesetzten fanden. Da nach
diesen Abspaltungen der alle umfassende Name
des RKAmtes nicht mehr paßte, erhielt durch AE
v. 24. 12. 79 die verbliebene Restbehörde die Be-

zeichnung Reichsamt des Innern und an seine
Spitze trat an die Stelle des Präsidenten nach dem

Typus der übrigen obersten Reichsämter ein
Staatssekretär. Die Parallelbildung mit den
Min nn der größeren Einzelstaaten ergibt sich
auch hier aus der Zuständigkcit, die negativ alles
umfaßt, wofür keine andere oberste Reichsbehörde
zuständig ist ( Reichsbehörden).

Im weiteren werden nur die Ministerien der

Einzelstaaten behandelt werden.
&amp;+# 2. Die Ministerien des Junern.
a) Preußen!“l Die Rechtsgrundlage bildet

die V v. 27. 10. 1810, wonach es fünf Fachmini-

sterien für auswärtige Angelegenheiten, Inneres,
Finanzen, Justiz und Krieg geben sollte.

später hinzugekommenen Ministerien, 1817 für
geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegen-
heiten, 1848 für Handel und Gewerbe und für
Landwirtschaft und 1878 für öffentliche Arbeiten,
sind hauptsächlich Abzweigungen vom Ministerium
des Innern (unten §# 3).

Das Min Inn hat die übliche bureaukratische
Ministerialorganisation, mit dem Min, einem
Unterstaatssekretär, Ministerialdirektoren und vor-

tragenden Räten. Es zerfällt in zwei Abteilungen.
Zur Zuständigkeit des Min gehörte nach der

V v. 27. 10. 1810 jede Ausübung der obersten
Gewalt, soweit sie nicht ausdrücklich den Min der
Finanzen, der Justiz, des Krieges oder anderen
Behörden beigelegt sei. Die Zuständigkeit ist daher
nur negativ zu umgrenzen: das Min Inn verwaltet
an oberster Stelle alles, wofür kein anderer Min
zuständig ist.

Dem Min Inn unmittelbar und ausschließlich
untergeordnet sind: das Pol Präsidium und der
Bezirksausschuß zu Berlin, die statistische Zentral-
kommission, das statistische Landesamt, das Dom-
kapitel zu Brandenburg, die wissenschaftliche Depu-
tation für das Medizinalwesen, ihm und dem Fi-
nanz Min gemeinsam die Prüfungskommission für
höhere Verw Beamte. Außerdem bedient sich das
Min Inn mit anderen Ministerien gemeinsam der
Behörden der allgemeinen Landesverwaltung.

b) Bayern I/XI. Nachdem schon der Kabi-
nettsbefehl v. 15. 4. 1817 fünf Fachministerien für
Auswärtiges, Inneres, Finanzen, Justiz und
Krieg angeordnet hatte, beließ es die Formations-
V für die Ministerien v. 9. 12. 1825 dabei. Ab-
gesehen von anderen Aenderungen wurde jedoch
seit 1847 vorübergehend und durch die V v.
16. 3. 49 dauernd ein besonderes Min Inn für
Kirchen= und Schulangelegenheiten von dem all-
gemeinen Min Inn abgezweigt. Nur das letztere
ist hier zu behandeln.

Die Organisation des Min ist bureaukratisch
unter Leitung des Staats Min des Innern.

Zu seiner Zuständigkeit gehören „alle Gegen-
stände des inneren Staatsrechts und der Landes-
hoheit“, soweit sie nicht anderen Ministerien über-
wiesen sind, Organisation der Verw Behörden und
Dienstaufsicht über sie, Dienstaufsicht über den
VerwGerichtshof, Landesarchivwesen, Angelegen-
heiten der Orts-, Distrikts= und Rreisgemeinden,
Staats= und Landes Pol, der größte Teil der wirt-
schaftlichen Verwaltung, das Bauwesen, Statistik,
Heerwesen, soweit die Zivilverwaltung dabei be-
teiligt, Mitwirkung bei der bürgerlichen und Straf=
gesetzgebung, Aufsicht über die Redaktion des Ge-
set= und Verordnungsblattes und des Hof= und
Staatshandbuches.

c) Sachsens(I. Der Uebergang von den alten
Kollegialbehörden zu der bureaukratischen Mini-
sterialverwaltung ergab sich als notwendige Folge
der konstitutionellen Min Verantwortlichkeit und
wurde durch die VlI von 1831 F 41 verfassungs-

mäßig festgelegt. Danach werden sechs Mini-
sterialdepartements geschaffen, die Ministerien der
Justiz, der Finanzen, des Innern, des Krieges, des
Kultus und öffentlichen Unterrichtes und der aus-

wärtigen Angelegenheiten. Die weitere Ausfüh-
rung erfolgte durch die V, die Einrichtung der
Ministerialdepartements betr., v. 7. 11. 31.

Dem Min Zun sind überwiesen die Grenz= und
Die Hoheitssachen, soweit sie nicht in die übrigen De-
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partements einschlagen, alle zum inneren Staats-
rechte gehörigen Angelegenheiten, Land-- und
Kreistags= wie Gemeindeangelegenheiten, Polizei,
volkswirtschaftliche Angelegenheiten, Bausachen,
Mitaufsicht über die Privateisenbahnen, Brand-
versicherungsanstalt, Landesgestüt, Akademien der
bildenden Künste, Landesstatistik, also im allge-
meinen die keinem anderen Min übertragenen

Angelegenheiten.
d) WürttemberglII Die Vu von 1819

§56 legt die Verw Departements verfassungsmäßig
fest in sechs Ministerien für Justiz, Auswärtiges,
Inneres, Kirchen= und Schulwesen, Kriegswesen
und Finanzen. Nach dem VG v. 1. 7. 76 kann

jedoch die Zahl der Departements durch gewöhn-
liches Gesetz geändert werden. Nur die Verteilung
der Geschäfte unter die einzelnen Departements
bleibt Kgl Verordnung überlassen.

Jedes Min besteht aus dem Staats Min, Direk-
toren und vortragenden Räten. Wichtigere Ange-
legenheiten werden von dem Staats Min auf
Grund der unter seinem Vorsitze abgehaltenen
Kollegialberatungen erledigt, wobei der Min die
freie Entscheidung hat, minder wichtige werden
gleicherweise unter Vorsitz eines Direktors behan-
delt, in einfachen Sachen verfügt der Staats Min
auf Vortrag eines Referenten.

Zur Zuständigkeit des Min Inn gehören die
keinem anderen Min vorbehaltenen Angelegenhei-
ten.

e) Baden //I. Nachdem schon durch V v. 5.7.
1808 an Stelle des Geheimratskollegiums fünf
Ministerialdepartements eingeführt waren, er-
folgte die endgültige Organisation durch V v.
15. 7. 1817 nebst verschiedenen Nachträgen. Die
oberste Verwaltung führen derzeit vier Mini-
sterien, 1. des großherzoglichen Hauses und der
auswärtigen Angelegenheiten, 2. der Justiz, des
Kultus und des Unterrichts, 3. des Innern und
4. der Finanzen. Jedes Min ist bureaukratisch
organisiert.

Zum Geschäftskreise des MinInn gehört die
gesamte innere Verwaltung, soweit sie nicht einem
anderen Min übertragen ist. Vgl. OrganisationsG
v. 5. 10. 63 nebst Vollz.Vv. 12. 7. 64.

Unter dem Min nn steht der Verwaltungs-
Hof als Mittelstelle zwischen dem Min und den
Bezirksämtern.

1t) Hessen [I. Grundlage bildet die V v.
15. 3. 79 die Organisation der höchsten Staats-
behörde betreffend. Das Staats Min besteht danach
außer dem Plräsidenten, der zugleich Min des
großherzoglichen Hauses und des Aeußern ist aus
den Ministerien für 1. Inneres und Justiz, 2. Fi-
nanzen.

Das innerhalb des Staats Min bestehende Min
für Inneres und Justiz zerfällt nach diesen Auf-

aben in zwei Sektionen. Bei der Sektion des
Inneern bestehen besondere Abteilungen für Schul-
angelegenheiten und für öffentliche Gesundheits-
pflege. Derzeit ist jedoch die Justiz mit dem Min
des großherzoglichen Hauses und des Aeußeren
verbunden.

8g) Mecklenburg-SchwerinXTI.Nach
Erlaß des später wieder ausgehobenen Staats-
grundgesetzes erfolgte die Einführung des Mini-
sterialsystems durch V v. 10. 10. 49. Die gegen-
wärtige Organisation beruht auf V v. 4. 4. 53,
ohne Mitwirkung der Stände erlassen.

Ministerium (des Innern)

Es bestehen vier bureaukratisch organisierte
Ministerien, für auswärtige Angelegenheiten,
Inneres, Finanzen und Justiz.

DasMin Inn, mit dem eine besondere Abteilung
für Gewerbe= und Handelssachen verbunden ist,
hat die oberste Leitung der inneren Landesver-
waltung, soweit nicht andere Behörden zuständig
sind. Für Durchführung der Reichsgesetze gilt es
sowohl als Zentralbehörde wie als höhere Verw-
Behörde oder Landespolizeibehörde.

Unter ihm stehen sämtliche Zivilobrigkeiten des
Landes.

h) Elsaß-Lothringen [UI. Innerhalb
des von einem Staatssekretär geleiteten Min be-
steht eine- besondere Abteilung für Inneres, von
einem Unterstaatssekretär geleitet.
 3. Die Abspaltungen, insbesondere das fo-

genannte Kultusministeriuim [lM Bau wesen,
Eisenbahn wesen, Berg wesen,Handel-l.

a) Preußen. Die Min Krisis von 1817
führte in dem Bestreben, die gegen den Staats-
kanzler Fürsten Hardenberg unterlegenen Min
zwar nicht zu entlassen, aber zu schwächen, u. a.

zur Bildung des Min für geistliche, Unterrichts-
und Medizinalangelegenheiten (Kultus Min) durch
KabO v. 3. 11. 1817. Im Jahre 1848 wurden

besondere Ministerien für Handel und Gewerbe
(A8 v. 17. 4.) und für Landwirtschaft (A.Z#v.
25. 6.) und 1878 infolge der Verstaatlichung der
Eisenbahnen für öffentliche Arbeiten gebildet
(AZ v. 7. 8. 78 und 24. 11. 79). Durch AE v.
30. 11. 1910 wurden die Medizinalangelegenheiten
auf das Min. d. Inn. zurückübertragen.

Das Kultus Min mit der üblichen Ministerial-
organisation zerfällt derzeit in drei Abteilungen.
für geistliche Angelegenheiten, für höheres nud
für niederes Unterrichtswesen. Die Abteilung für
geistliche Angelegenheiten hat die Staatshoheits-
rechte gegenüber den Kirchen (Jura circa sacra)
zu wahren; die Verwaltung der inneren Ange-
legenheiten (Jura in sacra) der evangelischen
Landeskirche der alten Provinzen ist seit 1850 auf
den Evangelischen Kirchenrat übergegangen und
steht nur für die neuen Provinzen bis auf

weiteres dem Kultus Min zu. I// Kirchenhoheitl!
b) Bayern. DasMin Inn für Kirchen- und

Schulangelegenheiten, durch V v. 15. 12. 46
und 27. 2. 47 begründet, zeigt schon in seinem
Namen den ursprünglichen Zusammenhang mit
dem Min Inn. Seine Zuständigkeit umfaßt alle
auf Religion und Kirche sich beziehenden Gegen-
stände, alle Gegenstände der Erziehung, des Unter-
richts, der sittlichen, geistigen und künstlerischen
Bildung und der dafür bestehenden Anstalten, also
nicht bloß das eigentliche Schulwesen, sondern auch
die Pflege der Wissenschaften und Künste als sol-
cher. Das forstliche Unterrichtswesen verwaltet es
gemeinsam mit dem FinanzRin. Das „Staats-
ministerium für Verkehrsangelegenheiten“ (seit
1. 1. 04) ist dagegen nicht aus dem Min Inn,
sondern aus dem Min des königl. Hauses und des
Aeußeren abgespalten.

c) Sachsen. Nach der Vu # 41 besteht ein
Min des Kultus und öffentlichen Unterrichts zur
Geltendmachung des Jus circa sacra gegenüber
sämtlichen Konfessionen, zur obersten Leitung des
gesamten Unterrichts- und Bildungswesens und
zur Aufsicht über die meisten Stiftungen.

d) Württemberg. Das Min des Kirchen
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und Schulwesens hat a) die Oberaufsicht über alle
die allgemeine Volksbildung und die besondere
Berufsbildung bezweckenden Unterrichts= und
Erziehungsanstalten, sowie über die für Wissen-
schaft und Kunst bestehenden Staatsanstalten,
b) die Geltendmachung des Jus circa sacra gegen-

über den einzelnen Kirchen.
e) Elsaß-Lothringen. Die kirchlichen

Angelegenheiten gehören zur Abteilung für Justiz
und Kultus des Min. Für die Unterrichtsange-
legenheiten mit Ausnahme der Universität besteht
eine nicht unter dem Min stehende Zentralbehörde,
der Oberschulrat (V v. 21. 4. 82).

Lüteratur: vol. bei den einzelnen Staaten die

Behördenorganisation; val. ferner die Artikel aus dem

Unterrichtswesen, der Medizinalverwaltung und der kirch-

lichen Verwaltung, Bauverwaltung, Eisenbahn, Bergwesen,

Handel; außerdem Bornhak, Die verwallungesrechtliche

Stellung des preußischen Min der geistlichen, Unterrichts-

und Medizinalangelegenheiten, im Verwlrch 5, 337 ff.

Bornhak.

Missionen (auswärtiger Dienst) ·

11MinisteriumderauswärtigenAngelegenheiten,
Gesandte, Exterritorialität

Missionen
(in den Schutzgebieten)

# 1. Uebersicht. 1 2. Aufgabe, Organisation. s 3. Mission

und Staatsgewalt. 1 4. Missionsschulen. 5. Weitere

Ausgaben und Bestrebungen. 8 8. Zoll= und Steuer-

recht.

Sl. Uebersicht. Nur katholische und evangelische
Missionen kommen in Betracht.

Ostafrika. Evangelische: Missionsgesellschaften

(M/ für Ostafrika (Bieleselder MG), Berliner M, Brüder-

gemeine, Leipziger Mo, Schlrewin-.HolsteinscheM,Ad-

ventisten vom 7. Tage; Universities M., Church MsS. (beide

englisch), Africa Inland M. (amerik.); Katholische: Bäter

v. heil. Geist (Schwarze Väter), Benediktiner, Weiße Bäter.

— Südwestafrika. Evangelische: Rheinische

M0, Finnische MG; Katholische: Cklaten der unbefl.

Jungfrau Maria und Oblaten d. heil. Franz v. Sales. —

Kamerun. Evangelische: Baseler MG, M der

deutschen Baptisten; Nordamer. Presbyterianer; Katho-

lische: Pallotiner.—Togo.Evangelische:Nord-

deutsche (Bremer) M, Baseler M#; Wesleyanische Metho-

disten (engl.); Katholische: Gesellschaft d. göttlichen

Wortes (Steyl).

Neu-Guinea (Kaiser-Wilhelmsland). Evange-

lische: Neuendettelsauer M. und Rheinische MG; Ka-

tholische: Gesellschaft d. göttlichen Wortes.— Bis-

marckarchipel. Evangelische: Methodistische
M von Australien; Katholische: Gen. der M. v.

heil. Herzen Jesu. — Karolinen. Evangelische:

Deutscher Verband vom Jadbd. f. entschied. Chirstentum;

Katholische: Kapuziner.— Marschallinseln.

Evangelische: American Board of Commissioners for

Foreign M.; Katholische: Gen. d. M. v. hl. Herzen
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Jesu. — Samoa. Evangelische: Londoner M6,

Austral. MC#, deutsche Adventisten vom 7. Tage; HKatho-

lische: Maristen.—Kiautschou.Evangelische:
Berliner M, Allg. ev.-prot. M. Verein; Nordamer. Pres-

byterianer; Katholische: M6 des göttlichen Wortes.

## 2. Aufgabe, Organisation. Beide M. ent-
nohmen ihre Aufgabe göttlichem Auftrage. Die
kath. Kirche (Vbetrachtet die M. als Aufgabe der
Kirche und gliedert sic in deren Organismus
ein. Die evang. M. wird (abgesehen von ver-

schwindenden Ausnahmen: Brüdergemeine) nicht
von der Kirche sondern von freien Vereinigungen

getrieben. Daher ist die Organisation verschieden.
Die oberste Leitung der katholischen M. liegt

der 1622 gegründeten Sacra congregatio de propa-

ganda ficcc in Rom, dem „Missionsministerium“
des Papstes, ob. Ihr steht insbesondere zu: die Er-
richtung und Umschreibung der M. Gebiete, Er-
nennung und Absetzung der kirchlichen Oberen,
Berufung der M. Genossenschaften, Beaufsichtigung
des Ausbildungswesens, Entscheidung von M. Pro.
blemen. Das M.Personal stellen die Orden I/)
und Genossenschaften, männliche und weibliche.
In Stufen baut sich der Betrieb von unten auf:

M., besetzt mit Priester, Laienbrüdern, Schwestern,
Apost. Präfektur, Apost. Vitariat, Diözese; und
ihren Vorstehern: Superior (Priester mit den
bischöflichen Vollmachten, aber ohne Weihe-

gewalt), Apost. Präfekt und Bischof (entweder mit
dem Titel eines Apost. Vikars oder als wirklicher

Diözesanbischof). Daneben sind in persönlicher
Hinsicht (vita religiosa) die Ordensleute den
Ordensoberen unterworfen. Für die Ausbildung
stehen, außer dem Collegium Urbanum in Rom

und anderen ausländischen Anstalten, an deutschen

M. Hänsern zur Verfügung: Knechtsteden, Zabern,
Neuscheuern; Broich; St. Odilien; Trier, Haiger-
loch, Marienthal, Altkirch, Esch; Engelport (aus
Reichsmitteln unterstützt).

Die evangelischen M. stehen mit der Kirche
nur in loser Fühlung. Vielfach erbitten sic die Or-
dination der Missionare von der landeskirchlichen.

Aufsichtsbehörde, welche auch einen Kommissar zur
Abgangsprüfung sendet; Kirchenregiment und
Synoden nehmen vom Fortgange der M., als
einem christlichen Liebeswerke, Kenntnis und ge-
währen Kirchenkollekten. Nur ausnahmsweise
wird einem früheren Missionar der Eintritt in den

heimischen Kirchendienst gestattet. Der M. Be-
trieb erfolgt durch freie Gesellschaften, welche fast
durchgängig, sei es durch landesherrliche Ver-
leihung aus früherer Zeit, sei es auf Grund des
Reichsrechts Korporationsrechte haben. Wo es
daran fehlte, ist regierungsseitig wohl die Bildung
einer Gesellschaft m. b. H. (I) empfohlen worden.
Falls eine M mit juristischer Persönlichkeit und
dem Sitz in Preußen im Schutzgebiet ein Grund-
stück im Werte von mehr als 5000 Mk. erwerben

will, verlangt das Kolonialamt die Genehmigung
des Kaisers, was nicht richtig sein kann. Die Lei-
tung der M liegt meist bei dem Vorstande, der
aus weltlichen und geistlichen Mitgliedern besteht.
Zu den letzteren zählen der Direktor und die In-
spektoren (Sekretäre). Die meisten deutschen evang
M haben ein Zentralorgan in der alle 4 Jahre
stattfindenden kontinentalen M. Konferenz zu
Bremen und dem aus ihr erwachsenen dauern-
den „Ausschusse der deutschen evangelischen
Missionen“. Seine Tätigkeit ist vermittelnd und
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